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Niederschrift  über  die  außerordentliche  Hauptversammlung  der
Vorzugsaktionäre  der

B-A-L  Germany  AG  mit  Sitz  in Meißen

Auf  Ersuchen  habe  ich,

Robert  Walter

Notar  mit  der  Amtsstelle

in 09648  Mittweida,  Markt  20 - 23

am  26. September  2025,

an der außerordentlichen  Hauptversammlung  der  Vorzugsaktionäre  der  B-A-L

Germany  AG mit dem Sitz in Meißen,  eingetragen  im Handelsregister  des

Amtsgerichts  Dresden  unter  HRB  36831  (Geschältsadresse:  Poststraße  5,

01662  Meißen)  teilgenommen.  Die Hauptversammlung  fand  in den  Geschäfts-

räumen  der  Gesellschaft  unter  vorgenannter  Adresse  statt.

Über  die Verhandlung  und den  Beschluss  der  Hauptversammlung  errichte  ich

diese

Niederschrift

Teilnehmer

Anwesend  waren:

1.  vom  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft,

Herr  Bernd  Albrecht,  geboren  am 18.08.1967,

entschuldigt:

- Hendrikus  Johannes  van  Diemen

- Ernst  G. Wittmann

2.  vom  Vorstand  der  Gesellschaft,

Herr  Falko  Zschunke,  geboren  am 07.09.1971,

Herr  Peter  Thilo  Hasler,  geboren  am 03.08.1964

3.  die  Aktionäre  und  Aktionärsvertreter,

gem.  TeiInehmerverzeichnis,  welches  sich  in den  Unterlagen  der

Gesellschaft  befindet.
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l.

Versammlung,  Tagesordnung

Der  Aufsichtsratsvorsitzende,  Herr  Bernd  Albrecht,  übernahm  satzungsgemäß

den Vorsitz  in der  heutigen  Hauptversammlung  und eröffnete  sie um 14:01

Uhr.

Er stellte  das  Teilnehmerverzeichnis,  das  vor  der  ersten  Abstimmung  zur  Ein-

sicht  ausgelegt  wurde  und während  der  gesamten  Hauptversammlung  zur  Ein-

sicht  auslag,  als richtig  fest  und unterzeichnete  es.

Ausgehend  von  einer  Anwesenheit/\/ertretung  von  insgesamt  1.301.396  Aktien

(von  insgesamt  2.000.000  Aktien)  und damit  einer  Präsenzquote  von 65,1 %

sind -  wie  der  Vorsitzende  erläuterte  - mindestens  101.396  (vormalige)  Vor-

zugsaktien  anwesend.

Der  Vorsitzende  stellte  zudem  fest,  dass  eine  Einladung  zur  heutigen  außeror-

dentlichen  Hauptversammlung  der  Vorzugsaktionäre  form-  und  fristgerecht

(u.a.  über  den Bundesanzeiger  -  Einladungsexemplar  als Anlage  beigefügt)

am 19.08.2025  erfolgte.

Der  Vorsitzende  erläuterte  die Notwendigkeit  der  heutigen  Versammlung,  ins-

besondere  im Hinblick  auf  zwei  vorliegende  Anfechtungsklagen.

Vor  dem  Eintritt  in die Tagesordnung  und insbesondere  vor  der  ersten  Abstim-

mung  bestimmte  der  Vorsitzende  für  alle Abstimmungen  in der  heutiqen  Ver-

sammlunq,

Art  (Form  und  Verfahren)  der  Abstimmung

wie  folgt:

Die Abstimmung  erfolgt  jeweils  per  Handzeichen.  Gültige  Stimmen  wurden  im

Subtraktionsverfahren  zusammengerechnet,  welches  vom  Vorsitzenden  erläu-

tert  wurde.

Widerspruch  hierzu  gab  es nicht.

Der  Vorsitzende  gab  nunmehr  die

Tagesordnung

bekannt.  Diese  ergibt  sich  aus  der  als Anlage  beigefügten  Einladung.  Sie lag

während  der  Versammlung  nochmals  zur  Einsicht  aus.
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ll.

Erledigung  der  Tagesordnung

Sodann  trat  der  Vorsitzende  in die Erledigung  der  Tagesordnung  ein.

TOP  1.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  gesonderten

Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  vom  21. Mai 2025  unter  Tagesord-

nungspunkt  1 4efassten  Beschlusses  über  die Umwandlunq  der  Vorzugs-
aktien  unter  Aufhebun4  des Gewinn-vorzuqs  in Stammaktien  und ent-
sprechende  Änderungen  der  Satzung  (§ 4 - Höhe  und  Einteilung  des

Grundkapitals,  fq 18  - Stimmrecht,  § 22 - Venuendung  des  Bilanzqewinns)

Der  Vorsitzende  führte  aus:

Die  gesonderte  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  hat  am 21. Mai 2025  unter

Tagesordnungspunkt  1 beschlossen,  ihre  Zustimmung  zu dem  unter  Tagesord-

nungspunkt  5 der  ordentlichen  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  am 21. Mai

2025  gefassten  Beschluss  über  die Umwandlung  der  Vorzugsaktien  unter  Auf-

hebung  des Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und entsprechende  Änderungen

der  Satzung  (§ 4 - Höhe  und Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,

§ 22 - Verwendung  des Bilanzgewinns)  zu erteilen.  Gegen  diesen  Beschluss

haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und Aufsichtsrat

sind  der  Auffassung,  dass  die hierdurch  eingetretene  Rechtsunsicherheit  durch

einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  unter

Tagesordnungspunkt  1 mit  folgendem  Inhalt

,,Die Voüugsaktionäre  erteilen  in gesonderter  Versammlung  durch

Sonderbeschluss  ihre  Zustimmung  zu dem  folgenden,  unter  Tages-

ordnungspunkt  5 gefassten  Beschluss  der  ordentlichen  Hauptver-

sammlung  der  Gesellschaff  vom  21. Mai  2025:

a) Sämtliche  Vorzugsaktien  ohne  Stimmrecht  werden  unter  Aufhe-

bung  des  Gewinnvorzugs  einschließlich  etwaiger  Nachzahlungsan-

sprüche  gemäß  § 22 Abs.  1 der  Satzung  in auf  den  Inhaber  lautende

Stammaktien  mit  Stimmrecht  umgewandelt.

b) § 4 Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EUR  2.000.000,00.

Es  ist  eingeteilt  in  2.000.000  nennwertlose  Stückaktien

(Stammaktien)  mit einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital

von  jeweils  EUR  1,OO."
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c) § 4 Abs.  2 der  Satzung  wird  mit  Rücksicht  auf  die Umwandlung

der  Vorzugsaktien  in Stammaktien  unter  entsprechender  Anpassung

der  Nummerierung  der  übrigen  Absätze  von § 4 der  Satzung  gestri-

chen.  Der  bisherige  Absatz  3 (Erbringung  des  Grundkapitals  durch

Formwechsel)  wird  zu  Absatz  2.

d) §'18  Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Jede  Aktie  gewährt  in der  Hauptversammlung  eine  Stimme.

e) § 22 der  Satzung  wird  insgesamt  wie  folgt  neu  gefasst:

,,§ 22 Verwendung des Bilanzgewinns 18 I 24

(j)  Die Hauptversammlung  beschließt  über  die  Vetwendung

des  sich  aus  dem  festgestellten  Jahresabschluss  ergebenden

Bilanzgewinns.

(2) Stellen  Vorstand  und  Aufsichtsrat  den  Jahresabschluss  fest,

so W5nnen  sie Beträge  bis  zur  Hälfte  des  Jahresüberschusses

in andere  Gewinnrückjagen  einstellen.  Sie sind  darüber  hinaus

berechtigt,  weitere  Beträge  bis zu einem  weiteren  Viertel  des

Jahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einzustellen,

wenn  die anderen  Rücklagen  die  Hälfte  des  Grundkapitals  nicht

übersteigen  oder  soweit  sie nach  Einstellung  die Hälfte  des

Grundkapitals  nicht  übersteigen  würden.

(3) Die Hauptversammlung  kann  in dem  Beschluss  über  die

Verwendung  des Bilanzgewinns  weitere  Beträge  in Gewinn-

rücklagen  einstellen  oder  als  Gewinn  vortragen.

(4) Nach  Ablauf  des  Geschäftsjahres  kann  der  Vorstand  mit

Zustimmung  des  Aufsichtsrats  im Rahmen  des  § 59 AktG  einen

Abschlag  auf  den  voraussicht1ichen  Bilanzgewinn  an die  Aktio-

näre  zahlen.

(5) Bei  Ausgabe  neuer  Aktien  kann  der  Beginn  der  Gewinnbe-

teiligung  abweichend  von  § 60 Abs.  2 AktG  festgelegt  werden.

Dies  gilt  auch  bei  der  Ausgabe  neuer  Aktien  im Wege  der  Aus-

nutzung  eines  genehmigten  Kapitals.

(6) Die Hauptversammlung  kann  neben  oder  anstelle  einer

Barausschüttung  auch  eine  Sachausschüttung  beschließen."

wird  gemäß  § 244  S. I AktG  bestätigt.
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Sodann  wurde  unter  Berücksichtigung  der  vorbeschriebenen  Angaben  zur  Prä-

senz  im vorgesehenen  Verfahren  abgestimmt:

0 Stimmen  stimmten  gegen  den  Vorschlag.

0 Stimmen  enthielten  sich.

Die übrigen  1.301.396  Stimmen  gelten  gemäß  Subtraktionsverfahren  als Zu-

stimmung.  Damit  liegen  101.396  JA-Stimmen  von  ehemaligen  Vorzugsaktionä-

ren vor  (Differenz  zwischen  den 1.301.396  JA-Stimmen,  die Gesamtzahl  der

Stammaktien  von  1.200.000).

Der  Vorsitzende  stellte  daraufhin  fest  und verkündete,  dass  die gesonderte

Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  einstimmig  und damit  mit der  erforderli-

chen  Mehrheit  für  den  vorstehenden  Besch!ussvorschlag  stimmte.

lll.

Schluss

Weitere  Beschlüsse  wurden  nicht  gefasst.

Alle  Aktionäre  wurden  auf  die Möglichkeit  hingewiesen,  vor Schließung  der

Hauptversammlung  ErkIärungen/\/Vidersprüche  zu Protokoll  des Notars  abge-

ben  zu können.  Dies  wurde  nicht  gewünscht.

Danach  schließt  der  Vorsitzende  die Hauptversammlung  um  14:10  Uhr  ge-

schlossen.

IV.

Feststellungen

Über  den  Verlauf  der  Versammlung  wird  von mir, Notar,  ausdrücklich  Testge-

stellt:

Die Tagesordnung  war  während  der  ganzen  Dauer  der Hauptversammlung

ausgelegen.

Das  vom  Vorsitzenden  unterzeichnete  Teilnehmerverzeichnis  ist vor  der  ersten

Abstimmung  ausgelegt  worden  und lag während  der  ganzen  Dauer  der  Haupt-

versammlung  der  Vorzugsaktionäre  aus.

Alle  zu Beginn  der  Versamm1ung  erschienenen  bzw.  vertretenen  Vorzugsaktio-

näre  nahmen  an der  Hauptversammlung  bis zur  Schließung  durch  den Ver-

sammlungsleiter  teil.
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Die Abstimmung  erfolgte  in der  festgelegten  Abstimmungsform  mit dem  festge-

stellten  Abstimmungsergebnis.  Eine  umfassende  Feststellung  des Ergebnisses

im Sinne  des  § 130  Abs.  2 S. 2 AktG  wurde  von keinem  Aktionär  gefordert.

Widerspruch  zur Niederschrift  wurde  nicht  erklärt.  Um Aufnahme  von Fragen  in

die Niederschrift  über  die Verhandlung  wurde  nicht  ersucht.

Über  Vorstehendes  erstelle  ich diese  Niederschrifi.

Anlage:

-Einladung  mit  Tagesordnung  samt  VeröffentIichungsnachweis  Bundesanzeiger

Mittweida,  9. Oktober  2025



Suchergebnis

Name  Bereich  Information  V.-Datum

B-A-LGermanyAG  Gesell-  AußerordentlicheHauptversammlung  19.08.2025

Meißen  schafts-

bekanntma-

chungen

BAL
B-A-L  Germany  AG

Meißen

ISIN DE000A1614B2  / WKN A1614B
ISIN DE000A2NBN90  / WKN A2NBN9

Hiermit  laden  wir  unsere  Aktionärinnen  und  Aktionäre  zu der

am  26.  September  2025  um  13.00  Uhr

in  den  Räumlichkeiten  am  Sitz  der  Gesellschaft

Poststraße  5

01662  Meißen

stattfindenden

außerordentlichen  Hauptversammlung

der  B-A-L  Germany  AG  (,,Gesellschaft")  ein.

I.  Tagesordnung

1.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  3 gefassten  Beschlusses  über  die  Entlastung  der  Mitglieder  des  C

Geschäftsjahr  2024

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21.  Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  3 t
Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  des  Vorstands  für  diesen  Zeitraum  Entlastung  zu erteilen.  (

zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die  hier«

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  3 mit  folgendem  Inhal

,,Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  den  im Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  de

Entlastung  zu erteilen."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.



2.  Beschfüssfassung  über  die  Bestätigung  des  in  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  4 gefassten  Beschlusses  über  die  Entlastung  der  Mitglieder  des  j

Geschäftsjahr  2024

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21. Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  4 t
Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  des  Aufsichtsrats  für  diesen  Zeitraum  Entlastung  zu erteilei

haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  d

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21. Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  4 mit  folgendem  Inhal

,,Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  den  im Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  de

Entlastung  zu erteilen."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

3. Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Beschlusses  über  die  Umwandlung  der  Vorzugsaktie

Gewinnvorzugs  in  Stammaktien  und  entsprechende  Anderungen  der  Satzung  (§  4 - fü

Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22  - Verwendung  des  Bilanzgewinns)

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21.  Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  5 t
unter  Aufhebung  des  Gewinnvorzugs  in Stammaktien  umzuwandeln  und  entsprechende  Satzungsänderu

Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22 - Verwendung  des  Bilanzgewinns)  vorzunehmen.

zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die  hier«

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  5 mit  folgendem  Inhal

,,a)  Sämtliche  von  der  Gesellschaft  ausgegebenen  Vorzugsaktien  ohne  Stimmrecht  werden  unter  Au

einsch1ie)31ich sämtlicher  bestehender/künftiger  NachzahIungsansprüche  gemäß § 22 Abs. 1 der
lautende  Stammaktien  mit  Stimmrecht  umgewandelt.

b)  § 4 Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Das  Grundkapital  der  Gesel{schaft  beträgt  EUR  2.000.000,ü0.  Es ist  eingeteilt  in 2.ü00.OC)0  ner.

(Stammaktien)  mit  einem anteiligen  Betrag  am Grundkapita1  von jeweils  EUR I/OO."

c)  § 4 Abs.  2 der  Satzung  wird  mit  Rücksicht  auf  die  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammakti

Anpassung  der  Nummerierung  der  übrigen  Absätze  von  § 4 der  Satzung  gestrichen.  Der  bisheri;

Grundkapitals  durch  Formwechsel)  wird  zu Absatz  2.

d)  § 18  Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Jede  Aktie  gewährt  in der  Hauptversammlung  eine  Stimme.

e)  § 22 der  Satzung  wird  insgesamt  wie  folgt  neu  gefasst:

,,§  22  Verwendung  des  Bilanzgewinns

(1)  Die  Hauptversammlung  beschließt  über  die  Verwendung  des  sich  aus  dem  festgestellten  

Bilanzgewinns.

(2)  Stellen  Vorstand  und  Aufsichtsrat  den  ]ahresabschluss  fest,  SO können  sie  Beträge  bis  zui

Jahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einstellen.  Sie  sind  darüber  hinaus  bereci

einem  weiteren  Viertel  des  Jahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einzustellen,  i

die  Hälfte  des  Grundkapitals  nicht  übersteigen  oder  soweit  sie  nach  Einstellung  die  Hälfte

übersteigen  würden.

(3)  Die  Hauptversammlung  kann  in dem  Beschluss  über  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  y

Gewinnrücklagen  einstellen  oder  als  Gewinn  vortragen.



(4)  Nach  Ablauf  des  Geschäftsjahres  kann  der  Vorstand  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  in

Abschlag  auf  den  voraussichtlichen  Bilanzgewinn  an die  Aktionäre  zahlen.

(5)  Bei  Ausgabe  neuer  Aktien  kann  der  Beginn  der  Gewinnbeteiligung  abweichend  von  § 601

Dies  gilt  auch  bei  der  Ausgabe  neuer  Aktien  im  Wege  der  Ausnutzung  eines  genehmigten

(6)  Die  Hauptversammlung  kann  neben  oder  anstelle  einer  Barausschüttung  auch  eine  Sacha

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

4. Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  6 gefassten  Beschlusses  über  die  Schaffung  eines  neuen  genehn

Möglichkeit  zum  Bezugsrechtsausschluss  unter  gleichzeitiger  Aufhebung  des  ausgela

durch  entsprechende  Änderung  der  Satzung

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am  21.  Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  6 (

genehmigtes  Kapital  zu schaffen  und  eine  entsprechende  Satzungsänderung  vorzunehmen.  Gegen  diese

Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die  hierdurch

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  6 mit  folgendem  Inhal

na) § 4 Abs.  3 der  Satzung  wird  zwecks  Schaffung  eines  neuen  Genehmigten  Kapitals  2025  unter  gl

ausgelaufenen  Genehmigten  Kapitals  2017  (§ 4 Abs.  3a der  Satzung)  sowie  des  ausgelaufenen  i

4 Abs.  3b der  Satzung)  mit  Wirkung  auf  den  Zeitpunkt  der  Eintragung  der  entsprechenden  Satzi

Handelsregister  wie  folgt  neu  gefasst:

,,(3)  Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  das  Grundkapital  der  Gesel.

2030  um  insgesamt  bis  zu  EUR  1.OOO.OOO,OO  durch  ein-  oder  mehrmalige  Ausgabe  von  bis  zu 1

Stückaktien  gegen  Bar-  und/oder  Sacheinlagen  zu erhöhen  (Genehmigtes  Kapital  2025).  Den  AJ

ein  Bezugsrecht  zu.

Der  Vorstand  ist  jedoch  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  das  Bezugsrecht  der  Akb

auszuschließen.  Der  Ausschluss  des  Bezugsrechts  ist  dabei  nur  in folgenden  Fällen  zulässig:

(i) bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Bareinlagen,  wenn  Aktien  der  Gesellschaft  an  der  Börse  g«

Markt  oder  Freiverkehr  bzw.  die  Nachfolger  dieser  Segmente),  die  ausgegebenen  Aktien

übersteigen  und  der  Ausgabebetrag  der  neuen  Aktien  den  Börsenpreis  der  bereits  an de

Gesellschaft  gleicher  Gattung  und  Ausstattung  zum  Zeitpunkt  der  Festlegung  des  Ausga.

Sinne  der  §§  203  Abs.  1 und  2, 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  unterschreitet  und  alle  eventueli

von  § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  gewahrt  sind.  Kann  ein  Börsenpreis  wegen  fehlender  Einb

Gesellschaft  in den  Börsenhandel  nicht  ermittelt  werden,  so kann  der  Vorstand  andere  g

Ermittlung  des  Wertes  heranziehen.  Auf  den  Betrag  von  20  % des  Grundkapitals  ist  der

Aktien  entfällt,  die  während  der  Laufzeit  dieser  Ermächtigung  bis  zum  Zeitpunkt  ihrer  At

entsprechender  Ermächtigungen  unter  Ausschluss  des  Bezugsrechts  in unmittelbarer  od.

des  § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  ausgegeben  beziehungsweise  veräußert  werden,  soweit  ei

gesetzlich  geboten  ist.  Im  Sinne  dieser  Ermächtigung  gilt  als  Ausgabebetrag  bei  Ubernai

einen  Emissionsmittler  unter  gleichzeitiger  Verpflichtung  des  Emissionsmittlers,  die  neue

von  der  Gesellschaft  bestimmten  Dritten  zum  Erwerb  anzubieten,  der  Betrag,  der  von  d«

ist;

(ii) bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Sacheinlagen,  insbesondere  zum  Erwerb  von  Unternehmei

Beteiligungen  an Unternehmen,  gewerblichen  Schutzrechten,  wie  z. B. Patenten,  Marker

Lizenzen,  oder  sonstigen  Produktrechten  oder  sonstigen  Sacheinlagen,  auch  Schuldverst

Wandelschuldverschreibungen  und  sonstigen  Finanzinstrumenten;

(iii) soweit  dies  erforderlich  ist,  um  den  Inhabern  bzw.  Gläubigern  der  von  der  Gesellschaft  (

Konzerngesellschaften  ausgegebenen  Schuldverschreibungen  mit  Options-  oder  Wandlui

Bezugsrecht  auf  neue  Aktien  in dem  Umfang  einzuräumen,  wie  es ihnen  nach  Ausübung

Wandlungsrechts  bzw.  nach  Erfüllung  einer  Options-  bzw.  Wandlungspflicht  zustünde;



(iv)  für  Spitzenbeträge,  die  infolge  des  Bezugsverhältnisses  entstehen;  oder

(v)  in sonstigen  Fällen,  in denen  ein  Bezugsrechtsausschluss  im  woh1verstandenen  Interessi

Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  den  weiteren  Inhalt  der  Aktienr«

Einzelheiten  der  Kapitalerhöhung  und  ihrer  Durchführung  festzulegen.  Der  Vorstand  ist  ermächt

neuen  Aktien  gemäß  § 186  Abs.  5 AktG  von  einem  Kreditinstitut,  einem  Wertpapierinstitut  oder

oder  § 53b  Abs.  I Satz  1 oder  Abs.  7 des  Gesetzes  über  das  Kreditwesen  tätigen  Unternehmen

übernommen  werden  sollen,  sie  den  Aktionären  zum  Bezug  anzubieten.

Der  Aufsichtsrat  ist  ermächtigt,  die  Fassung  der  Satzung  entsprechend  dem  jeweiligen  Umfang  i

dem  Genehmigten  Kapital  2025  abzuändern."

,,b)  Der  Vorstand  wird  angewiesen,  die  Änderungen  der  Satzung  gemäß  diesem  Tagesordnungspunk

Anderungen  der  Satzung  zum  Zwecke  der  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammaktien  (Tag

Eintragung  im Handelsregister  anzumelden."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

5.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  7 gefassten  Beschlusses  über  (weitere)  Änderungen  der  Satzun4
den  Vorstand:  § 5 - Zusammensetzung  und  Geschäftsordnung  des  Vorstandes;  Regelu

Aufsichtsrat:  § 7 - Zusammensetzung  und  Dauer,  § 8 - Vorsitzender,  Stelfüertreter,  Ge

Regelungen  betreffend  die  Hauptversammlung:  § 16  - Ort  und  Einberufung;  § 17  - Teil

Hauptversammlung;  § 19  - Vorsitz  in der  Hauptversammlung;  Regelungen  betreffend.

Gewinnverwendung:  § 21-  Jahresabschluss)

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am  21.  Mai  2025  unter  Tagesordnungspunkt  7 t
Änderungen  der  Satzung  (Regelungen  betreffend  den  Vorstand:  § 5 - Zusammensetzung  und  Geschäfts

Regelungen  betreffend  den  Aufsichtsrat:  § 7 - Zusammensetzung  und  Dauer,  § 8 - Vorsitzender,  Stellvei

Regelungen  betreffend  die  Hauptversammlung:  § 16  - Ort  und  Einberufung;  § 17  - Teilnahme  an der  Ha

in der  Hauptversammlung;  Regelungen  betreffend  Jahresabschluss  und  Gewinnverwendung:  § 21 - Jahr

Gegen  diesen  Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sin

hierdurch  eingetretene  Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  7 mit  folgendem  Inhal

,,a)  Änderung  von  § 5 der  Satzung  (Zusammensetzung  und  Geschäftsordnung  des  Vorstandes)

§ 5 Absatz  5 wird  ersatzlos  gestrichen  und  die  Überschrift  von  § 5 lautet  nurimet"ir,,Zusammens

b)  Änderung  von  § 7 der  Satzung  (Zusammensetzung  und  Amtsdauer)

§ 7 Absatz  2 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

,,(2) Die  Aufsichtsratsmitglieder  werden  - soweit  nicht  zwingend  anders  gesetzlich  bestimmt

Beendigung  der  Hauptversammlung  gewählt,  die  über  ihre  Entlastung  für  das  vierte  Ges

der  Amtszeit  beschließt.  Das Geschäftsjahr,  in dem die Amtszeit  beginnt,  wird nicht  mit<

Hauptversammlung  kann  auch  eine  kürzere  Amtszeit  bestimmen.  Scheidet  ein  von  der  l

Mitglied  vor  Ablauf  seiner  Amtsdauer  aus  dem  Aufsichtsrat  aus,  so soll  für  dieses  ein  Na

bestellt  oder  in einer  außerordentjichen  Hauptversammlung  bzw.  der  nächsten  ordentffc.

Neuwahl  vorgenommen  werden,  es sei  denn,  dass  für  das  ausgeschiedene  Mitglied  ein  E

Bestellung  bzw.  Wahl  des  Nachfolgers  eines  vor  Ablauf  der  Amtszeit  - gleich  aus  welchei

Mitglieds  erfolgt  für  den  Rest  der  Amtszeit  des  ausgeschiedenen  Mitglieds,  soweit  das  Gi

Hauptversammlung  die  Amtszeit  des  Nachfolgers  nicht  abweichend  festlegt."

c)  Änderung  von  § 8 der  Satzung  (Vorsitzender,  Stellvertreter,  Geschäfl:sordnung)

§ 8 Absatz  4 wird  ersatzlos  gestrichen  und  die  Überschrift  von  § 8 lautet  nurimehr,,Vorsitzender

d) Änderung  von F3 16 der Satzung  (Ort und Einberufung)

§ 16  Absatz  1 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:



,,(1)  Die Hauptversammlung  findet  am  Sitz  der  Gesellschaft  oder  am  Sitz  einer  deutschen  W(

e)  Änderung  von  § 17  der  Satzung  (Teilnahme  an der  Hauptversammlung)

Aktionäre  sind  zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  und  zur  Ausübung  des  Stimmri

vor  der  Hauptversammlung  angemeldet  haben.  Die Anmeldung  muss  der  Gesellschaft  Oi

bezeichneten  Stellen  in Textform  in deutscher  oder  englischer  Sprache  mindestens  sech

Hauptversammlung  zugehen.  In der  Einberufung  kann  eine  kürzere  in Tagen  bemesseru

(2) Die  Aktionäre  müssen  des  Weiteren  die  Berechtigung  zur  Teilnahme  an der  Hauptversan

Stimmrechts  nachweisen.  Hierfür  reicht  ein  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  in Textform  (§

englischer  Sprache  durch  den  Letztintermediär  gemäß  § 67c  Abs.  3 AktG  aus.  Der  Nachi

den  gesetzlichen  Vorgaben  für  börsennotierte  Gesellschaften  in der  Einladung  zu  bestim.

und  der  Gesellschaft  oder  einer  der  sonst  in der  Einladung  bezeichneten  Stellen  mindest

Hauptversammlung  zugehen.  In der  Einberufung  kann  eine  kürzere  in Tagen  bemessent

Regelungen  dieses  Absatzes  2 gelten  nur  dann,  wenn  die  Aktien  der  Gesellschaft  girosar

f)  Änderung  von  § 19  der  Satzung  (Vorsitz  in der  Hauptversammlung)

§ 19 Absatz  1 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu gefasst:

Die Leitung  der  Hauptversammlung  obliegt  dem  Vorsitzenden  des  Aufsichtsrats,  im Falle

wenn  der  Aufsichtsratsvorsitzende  sein  Amt  aus  sonstigen  Gründen  nicht  wahrnimmt,  S(

verhindert  oder  nehmen  das  Amt  aus  sonstigen  Gründen  nicht  wahr,  kann  der  Aufsichts

während  der  Hauptversammlung  gefassten  Beschluss  einen  Versammlungsleiter  bestimi

hiervon  keinen  Gebrauch,  kann  auch  ein  einzelnes  Aufsichtsratsmitglied  einen  Versamm

mehrere  Aufsichtsratsmitglieder  hiervon  Gebrauch,  gilt  die  Bestimmung  durch  das  an Le

Aufsichtsratsmitglied.  Erfolgt  eine  Bestimmung  auch  nicht  durch  ein einzelnes  Aufsichtst

Versammlungsleiter  aus  der  Mitte  der  Aktionäre  durch  die  Hauptversammlung  unter  Leil

der  die  meisten  Stimmen  vertritt,  gewählt."

g)  Änderung  von  § 21 der  Satzung  (Jahresabschluss)

§ 21 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

Der  Vorstand  hat  innerhalb  der  gesetzlichen  Frist  den  Jahresabschluss  sowie,  wenn  gesr

Lagebericht  für  das  vergangene  Geschäftsjahr  aufzustellen  und  dem  Aufsichtsrat  vorzuh

dem  Aufsichtsrat  den  Vorschlag  vorzulegen,  den  er  der  Hauptversammjung  für  die Verw

machen  will.  Soweit  die  Gesellschaft  gesetzlich  prüfpflichtig  ist  oder  eine  freiwillige  Prüft

ebenfalls  dem  Abschlussprüfer  unverzüglich  den  lahresabschluss  und,  wenn  gesetzlich  e

vorzulegen.  Der  Aufsichtsrat  hat  den  ]ahresabschluss,  gegebenenfalls  den  Lagebericht  (

wurde)  und  den  Vorschlag  für  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  zu prüfen.

(2)  Über  das  Ergebnis  seiner  Prüfung  hat  der  Aufsichtsrat  schriftlich  an die  Hauptversammlt.

Bericht  innerhalb  eines  Monats,  nachdem  ihm  die Vorlagen  zugegangen  sind,  dem  Vorst

Aufsichtsrat  nach  Prüfung  den  lahresabschluss,  so ist  dieser  festgestellt,  sofern  nicht  Vo

beschließen,  die  Feststellung  des  lahresabschlusses  der  Hauptversammlung  zu überlass

(3)  nach  Eingang  des  Berichts  des  Aufsichtsrats  über  das  Ergebnis  seiner  Prüfung  hat  der  Vt

ordentliche  Hauptversammlung  einzuberufen.  Sie  beschließt  über  die  Entlastung  des  Voi

sowie  über  die Verwendung  des  Bilanzgewinns  und  wählt  ggfs.  den  Abschlussprüfer."

h)  Im Falle  der  Nichtigkeit  von  einzelnen  unter  diesem  Tagesordnungspunkt  [6]  beschlossenen  Sat;

übrigen  unter  diesem  Tagesordnungspunkt  [6]  beschlossenen  Satzungsänderungen  wirksam  ble

im Sinne  des  § 139  BGB soll keine  Gesamtnichtigkeit  zur  Folge  haben.

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

II.  Weitere  Angaben  und  Hinweise

1.  Voraussetzungen  für  die  Teilnahme  an  der  Hauptversammlung  und  die  Ausübung  des



Zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  und

Vorlage  eines  Nachweises  ihres  Anteilsbesitzes

rechtzeitig  angemeldet  haben.

zur  Ausübung  des Stimmrechts  sind  nur  diejenigen  Aktior

bei der  Gesellschaft  in deutscher  oder  englischer  Sprach«

Zum  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  und  zur  Ausübung  des Stimmrechts  ist ein Nachweis  des

oder  englischer  Sprache  in Textform  (§ 126b  BGB)  durch  den  Letztintermediär  gemäß  § 67c  Abs. 3 AktC

des  Anteilsbesitzes  hat  sich auf  den Geschäftsschluss  des 22. Tages  vor  der  Hauptversammlung  zu bezi«

Nachweisstichtag),  also  auf  den

4. September  2025  (24:00  Uhr).

Die  Anmeldung  und der  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  müssen  der  Gesellschaft  unter  folgender  Adresse

bis spätestens  am

zugehen.

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5
01662  Meißen

Fax: +49  3521  4071975

E-Mail:  hv@bal-ag.de

19.  September  2025  (24:00  Uhr)

Im  Verhältnis  zur  Gesellschaft  gilt  für  die  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  und  die  Ausübung  des  S'

wer  den  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  bzw.  zur  Ausübung  des  E!

Umfang  des  Teilnahme-  und  Stimmrechts  ergibt  sich  dabei  ausschließlich  aus  dem  Anteilsbesitz  zum  Nai

Nachweisstichtag  geht  keine  Sperre  für  die Veräußerbarkeit  des  Anteilsbesitzes  einher.

2.  Verfahren  für  die  Stimmabgabe  durch  Bevollmächtigte

Die Aktionäre,  die nicht  an der  Hauptversammlung  teilnehmen,  können  ihr  Stimmrecht  unter  entsprech«

einen  Bevollmächtigten,  auch  durch  z. B. einen  Intermediär,  einen  Stimmrechtsberater  oder  eine  Vereini

lassen.  Auch  in diesem  Fall sind  Anmeldung  und  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  erForderlich.

Vollmachten,  die nicht  nach  Maßgabe  des  § 135  AktG  an einen  Intermediär,  eine  Aktionärsvereinigung,  «

eine  andere  nach  Maßgabe  des § 135  Abs.  8 AktG  gleichgestellte  Person  erteilt  werden,  bedürfen  der  Te

Ein Formular  zur  VoIlmachtserteiIung,  welches  verwendet  werden  kann,  aber  nicht  muss,  steht  den  Aktit

Gesellschaft  unter  der  Internetadresse

zum  Download  zur  Verfügung.

https://bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

Werden  Intermediäre  bzw.  diesen  gemäß  § 135  Abs.  8 AktG  insoweit  gleichgestellte  Personen  oder  Vere

Aktionärsvereinigungen  und  Stimmrechtsberater)  bevollmächtigt,  haben  diese  die  Vollmacht  nachprüfba

Satz  2 AktG).  Wir  empfehlen  unseren  Aktionären,  sich  bezüglich  der  Form  der  Vollmachten  mit  den  vorg

Vereinigungen  abzustimmen.

Die Erteilung  der  Vollmacht  oder  ihr  Widerruf  gegenüber  der  Gesellschaft  und  der  Nachweis  einer  gegen

erteilten  Vollmacht  oder  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  Gesellschaft  bedürfen  der  Textform  (§ 126b  BGE

bis zum  25.  September  2025,  24:00  Uhr  (Eingang  maßgeblich)  an folgende  Adresse  übermittelt  werc

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5
01662  Meißen

Fax: +49  3521  4071975

E-Mail:  hv@bal-ag.de

Am  Tag der  Hauptversammlung  können  die Erteilung  der  Vollmacht,  ggf.  ihr  Widerruf  und  der  Nachweis

Bevollmächtigten  erteilten  Vollmacht  oder  ggf.  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  Gesellschaft  an der  Ein-  u

Hauptversammlung  erfolgen.

Bevollmächtigt  der  Aktionär  mehr  als eine  Person,  kann  die Gese1lschaft  gemäß  § 134  Abs.  3 Satz  2 Akt

zurückweisen.



Als  zusätzlichen  Service  bieten  wir  unseren  Aktionären  an,  sich  durch  von  der  Gesellschaft  benannte  we

Stimmrechtsvertreter  in der  Hauptversammlung  vertreten  zu lassen.  Auch  in diesem  Fall sind  Anmeldun

Anteilsbesitzes  erforderlich.

Diese  Stimmrechtsvertreter  üben  das  Stimmrecht  im Fall ihrer  Bevollmächtigung  ausschließlich  weisung

konkrete  Weisung  des  Aktionärs  nicht  zur  Stimmrechtsausübung  befugt.  Ebenso  wenig  nehmen  die  von

Stimmrechtsvertreter  Aufträge  zum  Einlegen  von  Widersprüchen  gegen  HauptversammIungsbeschIüsse

oder  Anträgen  entgegen.

Ein Formular  zur  Vollmachts-  und  Weisungserteilung  an den  Stimmrechtsvertreter  steht  den  Aktionären

Gesellschaft  unter  der  Internetadresse

https  ://bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeti  ng-de/

zum  Download  zur  Verfügung.

Die  Vollmachten  und  Weisungen  für  die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stimmrechtsvertreter,  die  im Vo

erteilt,  geändert  oder  widerrufen  werden,  sind  aus  organisatorischen  Gründen  spätestens  bis zum  25.  S

(Eingang),  in Textform  (§ 126b  BGB)  an folgende  Adresse  zu übermitteln:

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Am  Tag der  Hauptversammlung  können  die  Aktionäre  noch  bis  zu dem  Beginn  der  Abstimmung  an der  E

Vollmachten  und  Weisungen  an die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stimmrechtsvertreter  erteilen,  ände

3.  Ergänzungsverlangen  zur  Tagesordnung  nach  § 122  Abs.  2 AktG

Aktionäre,  deren  Anteile  zusammen  den  zwanzigsten  Teil des  Grundkapitals  oder  den  anteiligen  Betrag  s

können  verlangen,  dass  Gegenstände  auf  die  Tagesordnung  gesetzt  und  bekanntgemacht  werden.  Jeder

Begründung  oder  eine  Beschlussvorlage  beiliegen.

Das  Verlangen  ist  schriftlich  oder  in der  elektronischen  Form  des  § 126a  BGB  (d.  h. mit  qualifizierter  ele

Vorstand  der  Gesellschaft  zu richten  und  muss  der  Gesellschaft  bis  zum  Ablauf  des  OI.  September  20;

sei  n.

Bitte  richten  Sie  ein entsprechendes  Verlangen  an die  folgende  Adresse:

B-A-L  Germany  AG

Vorstand

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail (mit  qualifizierter  elektronischer  Signatur):  hv@bal-ag.de

Die  Antragsteller  haben  nachzuweisen,  dass  sie  seit  mindestens  90  Tagen  vor  dem  Tag des  Zugangs  des

sind  und  dass  sie  die  Aktien  bis  zur  Entscheidung  des  Vorstands  über  den  Antrag  halten.

4.  Gegenanträge  und  Wahfüorschläge  von  Aktionären

Gegenanträge  im Sinne  des  § 126  AktG  nebst  Begründung  und  Wahlvorschläge  im Sinne  des  § 127  Akt(

Namens  des  Aktionärs  und  einer  etwaigen  Stellungnahme  der  Verwaltung  auf  der  Homepage  der  Gesells

https  ://bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeti  ng-de/

zugänglich  gemacht,  wenn  sie  der  Gesellschaft  bis  zum  Ablauf  des  11.  September  2025,  24.00  Uhr,

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail:  hv@bal-ag.de

zugehen  und  die  übrigen  Voraussetzungen  nach  § 126  bzw.  § 127  AktG  erfüllt  sind.  Eventuelle  Stellungr

ebenfalls  unter  der  genannten  Internetadresse  veröffentlicht.  Anderweitig  adressierte  Gegenanträge  vor

unberücksichtigt.



5. Informationen  zum  Datenschutz

Die Gesellschaft  verarbeitet  im Rahmen  der  Durchführung  der  Hauptversammlung  folgende  Kategorien  F

Aktionären,  Aktionärsvertretern  und Gästen:  Kontaktdaten  (z. B. Name  oder  die E-Mail-Adresse),  Inforn
einzelnen  Aktionär  gehaltenen  Aktien  (z. B. Anzahl  der  Aktien)  und  Verwaltungsdaten  (z. B. die Eintritts
Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten  im Rahmen  der  Hauptversammlung  basiert  auf  Art. 6 Abs.
Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO).  Danach  ist eine  Verarbeitung  personenbezogener  Daten rechtrr
zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung  erforderlich  ist. Die GesellschaFt  ist rechtlich  verpflichtet,  dii
Aktionäre  durchzuführen.  Um dieser  Pflicht  nachzugehen,  ist  die  Verarbeitung  der  oben  genannten  Kate;
Daten  unerlässlich.  Ohne  Angabe  ihrer  personenbezogenen  Daten  können  sich die Aktionäre  der Gesells
Hauptversammlung  anmelden.

Für  die Datenverarbeitung  ist die Gesellschaft  verantwortlich.  Die Kontaktdaten  des  Verantwortlichen  lar

B-A-L  Germany  AG
Poststraße  5

C)1662  Meißen

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Personenbezogene  Daten,  die die Aktionäre  der  Gesellschaft  betreffen,  werden  grundsätzlich  nicht  an Dt

Ausnahmsweise  erhalten  auch  Dritte  Zugang  zu diesen  Daten,  sofern  diese  von  der  Gesellschaft  zur Erb

im Rahmen  der  Durchführung  der  Hauptversammlung  beauftragt  wurden.  Hierbei  handelt  es sich um ty1

HauptversammlungsdienstIeister,  wie  etwa  HV-Agenturen,  Rechtsanwälte  oder  Wirtschaftsprüfer.  Die Die
personenbezogene  Daten  nur  in dem  Umfang,  der  für  die Erbringung  der  Dienstleistung  notwendig  ist.

Im Rahmen  des gesetzlich  vorgeschriebenen  Einsichtsrechts  in das  TeiInehmerverzeichnis  der  Hauptvers
Teilnehmer  und Aktionäre  Einblick  in die in dem  TeiInehmerverzeichnis  über  sie erfassten  Daten  erlanget

bekanntmachungspfIichtigen  Tagesordnungsergänzungsverlangen,  Gegenanträgen  bzw.  -wahlvorschlägt

von  Aktionären  und  Aktionärsvertretern  gestellt  werden,  ihre  personenbezogenen  Daten  veröffentlicht.

Die oben  genannten  Daten  werden  je nach  Einzelfall  bis zu drei  Jahre  (aber  nicht  weniger  als zwei  Jahre
Hauptversammlung  aufbewahrt  und  dann  gelöscht,  es sei denn,  die  weitere  Verarbeitung  der  Daten ist i
Bearbeitung  von  Anträgen,  Entscheidungen  oder  rechtlichen  Verfahren  in Bezug  auf  die Hauptversammli

Für  Aktionäre  und  Aktionärsvertreter  gelten  die aus  Art.  15-21  DSGVO  aufgeführten  Rechte  (Recht auf l
personenbezogenen  Daten  sowie  die Rechte  auf  Berichtigung  oder  Löschung  oder  auf  Einschränkung  dei
Widerspruchsrechts  gegen  die  Verarbeitung  sowie  des Rechts  auf  Datenübertragbarkeit).  Im  Zusammen
personenbezogenen  Daten  verweisen  wir  auf  die gesetzlichen  AufbewahrungsFristen  und den Art. 17  Ab:

Zur  Ausübung  der  Rechte  genügt  eine  entsprechende  E-Mail  an

hv@bal-ag.de

Darüber  hinaus  haben  die Aktionäre  und Aktionärsvertreter  auch  das Recht  zur  Beschwerde  bei einer D=

Meißen,  im  August  2025

B-A-L  Germany  AG

Der  Vorstand

,,, BAL
B-A-L  Germany  AG

Meißen

ISIN  DE000A2NBN90  / WKN  A2NBN9



Hiermit  laden  wir  unsere  Vorzugsaktionärinnen  und  Vorzugsaktionäre  am  26.  September  2025  zu der  ir

Tag stattfindende  außerordentliche  Hauptversammlung  der

B-A-L  Germany  AG (,,GesellschafF'),

frühestens  jedoch  um

14.00  Uhr

in den  Räumlichkeiten  am  Sitz  der  Gesellschaft

Poststraße  5

01662  Meißen

stattfindenden

gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre

ein.

I.  Tagesordnung

1. Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorz

2025  unter  Tagesordnungspunkt  I  gefassten  Beschlusses  über  die  Umwandlung  der  V

Aufhebung  des  Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und  entsprechende  Anderungen  der  Si

Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22  - Verwendung  des  Bilanzgewinr

Die gesonderte  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  hat  am  21.  Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  1 b

zu dem  unter  Tagesordnungspunkt  5 der  ordentlichen  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  am  21.  Mai 2

die Umwandlung  der  Vorzugsaktien  unter  Aufhebung  des  Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und  entsprech

(§ 4 - Höhe  und  Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22 - Verwendung  des  Bilanzgewinns

Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassu

eingetretene  Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  unter  Tagesordnungspunkt  1 mit  fol;

,,Die  Vorzugsaktionäre  erteilen  in gesonderter  Versammlung  durch  Sonderbeschluss  ihre  Zustimmung  ZL

Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Beschluss  der  ordentlichen  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  vom  2

a)  Sämtliche  Vorzugsaktien  ohne  Stimmrecht  werden  unter  AuFhebung  des  Gewinnvorzugs  einschli

NachzahIungsansprüche  gemäß  § 22 Abs.  1 der  Satzung  in auf  den  Inhaber  lautende  Stammakt

umgewandelt.

b)  § 4 Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EUR  2.000.00ü,00.  Es ist  eingeteilt  in 2.000.0üO  ner.

(Stammaktien)  mit  einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital  von  jeweils  EUR 1,OO."

c)  § 4 Abs.  2 der  Satzung  wird  mit  Rücksicht  auf  die  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammakti

Anpassung  der  Nummerierung  der  übrigen  Absätze  von  § 4 der  Satzung  gestrichen.  Der  bisheri;

Grundkapitals  durch  Formwechsel)  wird  zu Absatz  2.

d)  § 18  Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Jede  Aktie  gewährt  in der  Hauptversammlung  eine  Stimme.

e)  § 22 der  Satzung  wird  insgesamt  wie  folgt  neu  gefasst:

,,§ 22  Verwendung  des  Bilanzgewinns

(1)  Die  Hauptversammlung  beschließt  über  die  Verwendung  des  sich  aus  dem  festgestellten  -

Bilanzgewinns.

(2)  Stellen  Vorstand  und  Aufsichtsrat  den  lahresabschluss  fest,  so können  sie  Beträge  bis  zui



]ahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einstellen.  Sie  sind  darüber  hinaus  bereci

einem  weiteren  Viertel  des  ]ahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einzustellen,  i

die  Hälfte  des  Grundkapitals  nicht  übersteigen  oder  soweit  sie  nach  Einstellung  die  Hälfte

übersteigen  würden.

(3)  Die  Hauptversammlung  kann  in dem  Beschluss  über  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  y

Gewinnrücklagen  einstellen  oder  als  Gewinn  vortragen.

(4)  Nach  Ablauf  des  Geschärtsjahres  kann  der  Vorstand  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  in

Abschlag  auf  den  voraussichtlichen  Bilanzgewinn  an die  Aktionäre  zahlen.

(5)  Bei  Ausgabe  neuer  Aktien  kann  der  Beginn  der  Gewinnbeteiligung  abweichend  von  § 601

Dies  gilt  auch  bei  der  Ausgabe  neuer  Aktien  im Wege  der  Ausnutzung  eines  genehmigten

(6)  Die  Hauptversammlung  kann  neben  oder  anstelle  einer  Barausschüttung  auch  eine  Sacha

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

II.  Weitere  Angaben  und  Hinweise

1. Voraussetzungen  für  die  Teilnahme  an  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsakti

des  Stimmrechts

Zur  Teilnahme  an der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  und  zur  Ausübung  des  Stimmrec

Vorzugsaktionäre  berechtigt,  die  sich  unter  Vorlage  eines  Nachweises  ihres  Anteilsbesitzes  bei der  Gesel

englischer  Sprache  in Textform  (§ 126b  BGB)  rechtzeitig  angemeldet  haben.

Zum  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  und  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  ist  ein Nachweis  des

oder  englischer  Sprache  in Textform  (§ 126b  BGB)  durch  den  Letztintermediär  gemäß  § 67c  Abs.  3 Akt(

des  Anteilsbesitzes  hat  sich  auf  den  Geschäftsschluss  des  22.  Tages  vor  der  Hauptversammlung  zu bezit

Nachweisstichtag),  also  auf  den

4. September  2025  (24:00  Uhr).

Die  Anmeldung  und  der  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  müssen  der  Gesellschaft  unter  rolgender  Adresse:

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail:  hv@bal-ag.de

bis  spätestens  am

19.  September  2025  (24:00  Uhr)

zugehen.

Im  Verhältnis  zur  Gesellschaft  gilt  für  die  Teilnahme  an der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktioi

Stimmrechts  als  Vorzugsaktionär  nur,  wer  den  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  an der  gesondt

Vorzugsaktionäre  bzw.  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  erbracht  hat.  Der  Umfang  des  Teilnahme-  und  St

ausschließlich  aus  dem  Anteilsbesitz  zum  Nachweisstichtag.  Mit  dem  Nachweisstichtag  geht  keine  Spem

Anteilsbesitzes  einher.

2.  Verfahren  für  die  Stimmabgabe  durch  Bevollmächtigte

Die  Vorzugsaktionäre,  die  nicht  an der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  teilnehmen,  kör

entsprechender  Vollmachtserteilung  durch  einen  Bevollrnächtigten,  auch  durch  z. B. einen  Intermediär,  t

eine  Vereinigung  von  Aktionären,  ausüben  lassen.  Auch  in diesem  Fall sind  Anmeldung  und  Nachweis  de

Vollmachten,  die  nicht  nach  Maßgabe  des  § 135  AktG  an einen  Intermediär,  eine  Aktionärsvereinigung,  «

eine  andere  nach  Maßgabe  des  § 135  Abs.  8 AktG  gleichgestellte  Person  erteilt  werden,  bedürfen  der  Te

Ein Formular  zur  VoIImachtserteiIung,  welches  verwendet  werden  kann,  aber  nicht  muss,  steht  den  Vorz

Homepage  der  Gesellschaft  unter  der  Internetadresse



https  : //bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

zum  Download  zur  Verfügung.

Werden  Intermediäre  bzw.  diesen  gemäß  § 135  Abs.  8 AktG  insoweit  gleichgestellte  Personen  oder  Vere

Aktionärsvereinigungen  und  Stimmrechtsberater)  bevollmächtigt,  haben  diese  die  Vollmacht  nachprüfba

Satz  2 AktG).  Wir  empfehlen  unseren  Vorzugsaktionären,  sich  bezüglich  der  Form  der  Vollmachten  mit  c

oder  Vereinigungen  abzustimmen.

Die Erteilung  der  Vollmacht  oder  ihr  Widerruf  gegenüber  der  Gesellschaft  und  der  Nachweis  einer  gegen

erteilten  Vollmacht  oder  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  Gesellschaft  bedürfen  der  Textform  (§ 126b  BGe

bis zum  25.  September  2025,  24:00  Uhr  (Eingang  maßgeblich)  an folgende  Adresse  übermittelt  werc

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Am  Tag  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  können  die  Erteilung  der  Vollmacht,  ggf.  ih

einer  gegenüber  einem  Bevollmächtigten  erteilten  Vollmacht  oder  ggf.  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  G«

Ausgangskontrolle  zur  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  erfolgen.

Bevollmächtigt  der  Vorzugsaktionär  mehr  als  eine  Person,  kann  die  Gesellschaft  gemäß  § 134  Abs.  3 Sa

von  diesen  zurückweisen.

Als  zusätzlichen  Service  bieten  wir  unseren  Vorzugsaktionären  an,  sich  durch  von  der  Gesellschaft  benai

Stimmrechtsvertreter  in der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  vertreten  zu lassen.  Auch

und  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  erforderlich.

Diese  Stimmrechtsvertreter  üben  das  Stimmrecht  im Fall ihrer  Bevollmächtigung  ausschließlich  weisung

konkrete  Weisung  des  Vorzugsaktionärs  nicht  zur  Stimmrechtsausübung  befugt.  Ebenso  wenig  nehmen

benannten  Stimmrechtsvertreter  Aufträge  zum  Einlegen  von  Widersprüchen  gegen  Beschlüsse  der  gesoi

Vorzugsaktionäre  oder  zum  Stellen  von  Fragen  oder  Anträgen  entgegen.

Ein Formular  zur  Vollmachts-  und  Weisungserteilung  an den  Stimmrechtsvertreter  steht  den  Vorzugsakti

Gesellschaft  unter  der  Internetadresse

https  : //bal-ag.de/investor-reIations-shareholders-meeting-de/

zum  Download  zur  Verfügung.

Die  Vollmachten  und  Weisungen  für  die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stimmrechtsvertreter,  die  im Vo

Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  erteilt,  geändert  oder  widerrufen  werden,  sind  aus  organisatorischei

25.  September  2025,  24:00  Uhr  (Eingang),  in Textform  (§ 126b  BGB)  an folgende  Adresse  zu überm

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Am  Tag  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  können  die  Vorzugsaktionäre  noch  bis  zu d

der  Ein-  und  Ausgangskontrolle  Vollmachten  und  Weisungen  an die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stirr

ändern  oder  widerrufen.

3.  Ergänzungsverlangen  zur  Tagesordnung  nach  § 122  Abs.  2 AktG

Aktionäre,  deren  Anteile  zusammen  den  zwanzigsten  Teil  des  Grundkapitals  oder  den  anteiligen  Betrag  s

können  verlangen,  dass  Gegenstände  auf  die  Tagesordnung  gesetzt  und  bekanntgemacht  werden.  Jeder

Begründung  oder  eine  Beschlussvorlage  beiliegen.

Das Verlangen  ist  schriftlich  oder  in der  elektronischen  Form  des  § 126a  BGB  (d.  h. mit  qualifizierter  ele

Vorstand  der  Gesellschaft  zu richten  und  muss  der  Gesellschaft  bis zum  Ablauf  des  OI.  September  20;

sei  n.

Bitte  richten  Sie  ein entsprechendes  Verlangen  an die  folgende  Adresse:



B-A-L  Germany  AG
Vorstand

Poststraße  5
01662  Meißen

E-Mail  (mit  qualifizierter  elektronischer  Signatur)  : hv@bal-ag.de

Die Antragsteller  haben  nachzuweisen,  dass  sie seit  mindestens  90 Tagen  vor  dem  Tag des  Zugangs  des

sind  und  dass  sie die  Aktien  bis zur  Entscheidung  des  Vorstands  über  den  Antrag  halten.

4.  Gegenanträge  und  Wahlvorschläge  von  Vorzugsaktionären

Gegenanträge  im Sinne  des § 126  AktG  nebst  Begründung  und Wahlvorschläge  im Sinne  des § 127  Akt(

Namens  des  Vorzugsaktionärs  und einer  etwaigen  Stellungnahme  der  Verwaltung  auF der  Homepage  dei

Internetadresse

https://bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

zugänglich  gemacht,  wenn  sie der  Gesellschaft  bis zum  Ablauf  des 11.  September  2025,  24.00  Uhr,

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail  : hv@bal-ag.de

zugehen  und die übrigen  Voraussetzungen  nach  § 126  bzw.  § 127  AktG  erfüllt  sind.  Eventuelle  Stellungr

ebenfalls  unter  der  genannten  Internetadresse  veröffentlicht.  Anderweitig  adressierte  Gegenanträge  vor

unberücksichtigt.

5. Informationen  zum  Datenschutz

Die Gesellschaft  verarbeitet  im Rahmen  der  Durchführung  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsak

personenbezogener  Daten  von  Vorzugsaktionäre,  Vorzugsaktionärsvertretern  und Gästen:  Kontaktdaten

Adresse),  Informationen  über  die  von  jedem  einzelnen  Aktionär  gehaltenen  Aktien  (z. B. Anzahl  der  Akt

B. die Eintrittskartennummer).  Die Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten  im Rahmen  der  gesondt

Vorzugsaktionäre  basiert  auf  Art.  6 Abs.  1 lit. c Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO).  Danach  ist eine

personenbezogener  Daten  rechtmäßig,  wenn  die  Verarbeitung  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtu

Gesellschaft  ist rechtlich  verpflichtet,  die gesonderte  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  durchzuführen

nachzugehen,  ist  die  Verarbeitung  der  oben  genannten  Kategorien  personenbezogener  Daten  unerlässlit:

personenbezogenen  Daten  können  sich  die  Vorzugsaktionäre  der  Gesellschaft  nicht  zur  gesonderten  Ver

Vorzugsaktionäre  anmelden.

Für  die Datenverarbeitung  ist die Gesellschaft  verantwortlich.  Die Kontaktdaten  des  Verantwortlichen  la

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5
01662  Mei13en

E-Mail:  hv@bal-ag.de

Personenbezogene  Daten,  die die  Vorzugsaktionäre  der  Gesellschaft  betreffen,  werden  grundsätzlich  nic

Ausnahmsweise  erhalten  auch  Dritte  Zugang  zu diesen  Daten,  sofern  diese  von  der  Gesellschaft  zur  Erb

im Rahmen  der  Durchführung  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  beauftragt  wurden.  I

typische  VersammIungsdienstIeister,  wie  etwa  HV-Agenturen,  Rechtsanwfüte  oder  Wirtschafl:sprüfer.  Die

personenbezogene  Daten  nur  in dem  umfang,  der  für  die Erbringung  der  Dienstleistung  notwendig  ist.

Im Rahmen  des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Einsichtsrechts  in das  TeiInehmerverzeichnis  der  gesondert

Vorzugsaktionäre  können  andere  Teilnehmer  und  Vorzugsaktionäre  Einblick  in die in dem  Teilnehmerver;

Daten  erlangen.  Auch  im Rahmen  von  bekanntmachungspfIichtigen  Tagesordnungsergänzungsverlangen

wahlvorschlägen  werden,  wenn  diese  Anträge  von  Vorzugsaktionären  und  Vorzugsaktionärsvertretern  g«

personenbezogenen  Daten  veröffentlicht.

Die oben  genannten  Daten  werden  je nach  Einzelfall  bis zu drei  Jahre  (aber  nicht  weniger  als zwei  Jahre

gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  aufbewahrt  und  dann  gelöscht,  es sei denn,  die  weiteri

Einzelfall  noch  zur  Bearbeitung  von  Anträgen,  Entscheidungen  oder  rechtlichen  Verfahren  in Bezug  auf  c

der  Vorzugsaktionäre  erforderlich.



Für  Vorzugsaktionäre  und  Vorzugsaktionärsvertreter  gelten  die  aus  Art.  15-21  DSGVO  aufgeführten  Rec

die  betreffenden  personenbezogenen  Daten  sowie  die  Rechte  auf  Berichtigung  oder  Löschung  oder  auf  E

oder  eines  Widerspruchsrechts  gegen  die  Verarbeitung  sowie  des  Rechts  auf  Datenübertragbarkeit).  Im

Löschung  von  personenbezogenen  Daten  verweisen  wir  auF die  gesetzlichen  Aufbewahrungsfristen  und  (

Zur  Ausübung  der  Rechte  genügt  eine  entsprechende  E-Mail  an

hv@bal-ag.de

Darüber  hinaus  haben  die  Vorzugsaktionäre  und  Vorzugsaktionärsvertreter  auch  das  Recht  zur  Beschwe

Datenschutzaufsichtsbehörde.

Meißen,  im  August  2025

B-A-L  Germany  AG

Der  Vorstand
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Niederschrift  über  die  außerordentliche  Hauptversammlung  der
B-A-L  Germany  AG mit  Sitz  in Meißen

Auf  Ersuchen  habe  ich,

Robert  Walter

Notar  mit  der  Amtsstelle

in 09648  Mittweida,  Markt  20 - 23

am  26. September  2025,

an der außerordentlichen  Hauptversammlung  der  B-A-L  Germany  AG mit dem

Sitz  in Meißen,  eingetragen  im Handelsregister  des  Amtsgerichts  Dresden  unter

HRB  36831 (Geschäftsadresse:  Poststraße  5, 01662  Meißen)  teilgenommen.

Die Hauptversammlung  fand  in den Geschäftsräumen  der Gesellschaft  unter

vorgenannter  Adresse.

Über  die Verhandlung  und den Beschluss  der  Hauptversammlung  errichte ich
diese

Niederschrift

l.

Teilnehmer

Anwesend  waren:

1.  vom  Aufsichtsrat  der  Gesellschaft,

Herr  Bernd  Albrecht,  geboren  am 18.08.1967,

entschuldigt:

- Hendrikus  Johannes  van  Diemen

- Ernst  G. Wittmann

2.  vom  Vorstand  der  Gesellschaft,

Herr  Falko  Zschunke,  geboren  am 07.09.1971,

Herr  Peter  Thilo  Hasler,  geboren  am 03.08.1964,

3.  die  Aktionäre  und  Aktionärsvertreter,

gem.  TeiInehmerverzeichnis,  welches  sich  in den  Unterlagen der

Gesellschaff  befindet.
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lI.

Versammlung,  Tagesordnung

Der  Aufsichtsratsvorsitzende,  Herr  Bernd  Albrecht,  übernahm  satzungsgemäß

den Vorsitz  in der heutigen  Hauptversammlung  und eröffnete  sie um 13:01

Uhr.

Er stellte  das  Teilnehmeiverzeichnis,  das  vor  der  ersten  Abstimmung  zur  Ein-

sicht  ausgelegt  wurde  und während  der  gesamten  Hauptversammlung  zur  Ein-

sicht  auslag,  als richtig  fest  und unterzeichnete  es. Es ergibt  sich  eine  Präsenz

von 1.301.396  Stimmen  (einschließlich  etwaiger  vormaliger  Vorzugsaktien,  die

jedoch  mangels  Zahlung  eines  Vorzugs  ebenfalls  voll  stimmberechtigt  sind,  was

der  Vorsitzende  in der  Versammlung  nochmals  feststellte)  und damit  eine  Prä-

senzvon65,'1%.

Der  Vorsitzende  stellte  zudem  fest,  dass  eine  Einladung  zur  heutigen  ordentli-

chen  Hauptversammlung  form-  und  fristgerecht  (u.a.  über  den Bundesanzei-

ger  -  Einladungsexemplar  als Anlage  beigefügt)  am 19.08.2025  erfolgte  und

die Hauptversammlung  beschlussfähig  ist. Die der  Hauptversammlung  zur

Entscheidung  vorliegenden  Unterlagen,  darunter  der  festgestellte  Jahresab-

schluss  und der  Bericht  des  Aufsichtsrats,  standen  nach  Feststellung  des  Vor-

sitzenden  fristgemäß  zur  Einsicht  bereit.

Der  Vorsitzende  erwähnte  zunächst,  dass  die heutige  Versammlung  aus  Grün-

den  der  Rechtssicherheit  notwendig  sei, da zwei  Anfechtungsklagen  gegen  die

HauptversammIungsbeschIüsse  vom  21. Mai  2025  vorlägen.

Sodann  trug  der  der  Vorsitzende  den  Bericht  des  Aufsichtsrates  vor  und er-

läuterte  diesen,  insbesondere  im Hinblick  auf  das  Geschäftsmodell  der  Gesell-

schaft.

Anschließend  übergab  der  Vorsitzende  das  Wort  den  beiden  Vorständen,  die

weitere  Details  zum  vergangenen  Geschäffsjahr  erläuterten  und einen  Ausblick

auf  das laufende  Geschäftsjahr  darstellten.  Dabei  wurde  auch  die dereitige

und künftig  beabsichtigte  Börsennotierung  dargestellt.  Die Aktienkursentwick-

lung  wurde  analysiert.

Sodann  gab  der  Vorsitzende  Gelegenheit  zu einer  allgemeinen  Aussprache

bzw.  Generaldebatte.  Fragen  von  Aktionären  gab  es keine.

Vor  dem  eigentlichen  Eintritt  in die Tagesordnung  und insbesondere  vor  der

ersten  Abstimmung  bestimmte  der  Vorsitzende  für  alle Abstimmunqen  in der

heutigen  Versammlunq,

Art  (Form  und  Verfahren)  der  Abstimmung

wie  folgt:
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Die Abstimmung  erfolgt  jeweils  per  Handzeichen.  Gültige  Stimmen  wurden  im

Subtraktionsverfahren  zusammengerechnet,  welches  vom Vorsitzenden  erläu-

tert  wurde.

Widerspruch  hierzu  gab  es nicht.

Der  Vorsitzende  gab  nunmehr  die

Tagesordnung

bekannt.  Diese  ergibt  sich  aus  der  als Anlage  beigefügten  Einladung.  Sie lag

während  der  Versammlung  nochmals  zur  Einsicht  aus.

lll.

Erledigung  der  Tagesordnung

Sodann  trat  der  Vorsitzende  in die Erledigung  der  Tagesordnung  ein.

TOP  1.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptver-

sammlunq  vom 21. Mai 2025 unter  Tagesordnungspunkt  3 4efassten  Be-
schlusses  über  die  Entlastung  der  Mitglieder  des  Vorstands  für  das  Ge-

schäftsiahr  2024

Der  Vorsitzende  führte  aus:

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat am 21. Mai 2025  unter

Tagesordnungspunkt  3 beschlossen,  den  im Geschäftsjahr  2024  amtierenden

Mitgliedern  des  Vorstands  für  diesen  Zeitraum  Entlastung  zu erteilen.  Gegen

diesen  Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand

und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die hierdurch  eingetretene  Rechts-

unsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen:

Der Beschluss  der  Hauptversammlung  vom 21. Mai 2025  zu Tagesord-

nungspunkt  3 mit  folgendem  Inhalt:

,,Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor, den  im Geschäftsjahr  2024

amtierenden  Mitgliedern  des  Vorstands  für  diesen  Zeitraum  Entlas-

tung  zu  erteilen."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

Sodann  wurde  im vorgesehenen  Verfahren  bei 1.195.396  stimmberechtigten

Aktien  (d.h.  ohne  die Stimmen  des  Vorstands)  abgestimmt:

200.000  Stimmen  stimmten  gegen  den  Vorschlag.
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0 Stimmen  enthielten  sich.

995.396  Stimmen  stimmten  damit  für  den Vorschlag.

Der  Vorsitzende  stellte  daraufhin  fest  und verkündete,  dass  die Hauptversamm-

lung mit einer  Stimmenmehrheit  von  83,27  % JA-Stimmen  und damit  mit der

erforderlichen  Mehrheit  für  den  vorstehenden  Beschlussvorschlag  stimmte.

TOP  2. Besch1ussfassun4  über  die Bestätigunq  des in der Hauptver-
sammlung  vom  21. Mai 2025  unter  Tagesordnunqspunkt  4 gefassten  Be-

schlusses  über  die Entlastung  der  Mitqlieder  des  Aufsichtsrats  für  das

Geschäftsiahr  2024

Der  Vorsitzende  führte  aus:

Die ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat am 21. Mai 2025  unter

Tagesordnungspunkt  4 beschlossen,  den im Geschäffsjahr  2024  amtierenden

Mitgliedern  des Aufsichtsrats  für  diesen  Zeitraum  Entlastung  zu erteilen.  Gegen

diesen  Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand

und Aufsichtsrat  sind der  Auffassung,  dass  die hierdurch  eingetretene  Rechts-

unsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen:

Der Beschluss  der Hauptversammlung  vom 21. Mai 2025  zu Tagesord-

nungspunkt  4 mit  folgendem  Inhalt

,,Vorstand  und Aufsichtsrat  schlagen  vor, den im Geschäffsjahr  2024

amtierenden  Mitgliedern  des Vorstands  für diesen  Zeitraum  Entlas-

tung  zu erteilen."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

Sodann  wurde  im vorgesehenen  Verfahren  bei 901.396  stimmberechtigten  Ak-

tien  (d.h. ohne  die Stimmen  des  Aufsichtsrats)  abgestimmt:

200.000  Stimmen  stimmten  gegen  den  Vorschlag.

0 Stimmen  enthielten  sich.

701.396  Stimmen  stimmten  damit  für  den  Vorschlag.

Der  Vorsitzende  stellte  daraufhin  fest  und verkündete,  dass  die Hauptversamm-

lung mit einer  Stimmenmehrheit  von  77,81 % JA-Stimmen  und damit  mit der

erforderlichen  Mehrheit  für  den  vorstehenden  Beschlussvorschlag  stimmte.
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TOP  3.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptver-

sammlung  vom  21. Mai  2025  unter  Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Be-

schlusses  über  die  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  unter  Aufhebung  des

Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und  entsprechende  Änderungen  der  Sat-

zung (§ 4 - Höhe und Einteilung  des Grundkapitals,  % 18 - Stimmrecht,  § 22
- Verwendung  des  Bilanzgewinns)

Der  Vorsitzende  führte  aus:

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21. Mai 2025  unter

Tagesordnungspunkt  5 beschlossen,  die Vorzugsaktien  unter  Aufhebung  des

Gewinnvorzugs  in Stammaktien  umzuwandeln  und entsprechende  Satzungs-

änderungen  (§ 4 - Höhe  und Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18 - Stimmrecht,  §

22 - Verwendung  des  Bilanzgewinns)  vorzunehmen.  Gegen  diesen  Beschluss

haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und Aufsichtsrat

sind  der  Auffassung,  dass  die hierdurch  eingetretene  Rechtsunsicherheit  durch

einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen:

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21. Mai 2025  zu Tagesord-

nungspunkt  5 mit  folgendem  Inhalt

,,a) Sämtliche  von der  Gesellschaft  ausgegebenen  Vorzugsaktien

ohne  Stimmrecht  werden  unter  Aufhebung  des  Gewinnvorzugs  ein-

schließlich  sämtlicher  bestehender/künftiger  Nachzahlungsansprü-

che gemäß  § 22 Abs.  j der  Satzung  in auf  den Inhaber  lautende

Stammaktien  mit  Stimmrecht  umgewandelt.

b) § 4 Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EUR  2.000.000,00.

Es  ist  eingeteilt  in  2.000.000  nennwertlose  Stückaktien

(Stammaktien)  mit einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital

von  jeweils  EUR  j,OO."

c) § 4 Abs.  2 der  Satzung  wird  mit  Rücksicht  auf  die Umwandlung

der  Vorzugsaktien  in Stammaktien  unter  entsprechender  Anpassung

der  Nummerierung  der  übrigen  Absätze  von § 4 der  Satzung  gestri-

chen.  Der  bisherige  Absatz  3 (Erbringung  des  Grundkapitals  durch

Formwechsel)  wird  zu  Absatz  2.

d) § 78 Abs.  1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Jede  Aktie  gewährt  in der  Hauptversammlung  eine  Stimme.

e) § 22 der  Satzung  wird  insgesamt  wie  folgt  neu  gefasst:
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,,§ 22 Verwendung  des  Bilanzgewinns

(1) Die Hauptversammlung  beschließt  über  die  Verwendung

des  sich  aus  dem  festgestellten  Jahresabschluss  ergebenden

Bilanzgewinns.

(2) Stellen  Vorstand  und  Aufsichtsrat  den  Jahresabschluss  fest,

so können  sie Beträge  bis  zur  Hälfte  des  Jahresüberschusses

in andere  Gewinnrücklagen  einstellen.  Sie sind  darüber  hinaus

berechtigt,  weitere  Beträge  bis zu einem  weiteren  Viertel  des

Jahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einzustellen,

wenn  die anderen  Rücklagen  die  Hälfte  des  Grundkapitals  nicht

übersteigen  oder  soweit  sie nach  Einstellung  die Hälfte  des

Grundkapitals  nicht  übersteigen  würden.

(3) Die Hauptversammlung  kann  in dem  Beschluss  über  die

Verwendung  des Bilanzgewinns  weitere  Beträge  in Gewinn-

rücklagen  einstellen  oder  als  Gewinn  vortragen.

(4) Nach  Ablauf  des  Geschäftsjahres  kann  der  Vorstand  mit

Zustimmung  des  Aufsichtsrats  im Rahmen  des  § 59 AktG  einen

Abschlag  auf  den  voraussichtlichen  Bilanzgewinn  an die Aktio-

näre  zahlen.

(5) Bei  Ausgabe  neuer  Aktien  kann  der  Beginn  der  Gewinnbe-

teiligung  abweichend  von § 60 Abs.  2 AktG  festgelegt  werden.

Dies  gilt  auch  bei  der  Ausgabe  neuer  Aktien  im Wege  der  Aus-

nutzung  eines  genehmigten  Kapitals.

(6) Die Hauptversammlung  kann  neben  oder  anstelle  einer

Barausschüttung  auch  eine  Sachausschüttung  beschließen."

wird  gemäß  § 244  S. 4 AktG  bestätigt.  Vor  dem  Hintergrund  der  zwischen-

zeitlich  erfolgten  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammaktien  gilt  die-

ser  Beschluss  zugleich  als Bestätigung  des  Beschlusses  der  gesonderten

Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  vom 21.  Mai 2025  zu Tagesord-

nungspunkt  1, sodern  die Anzahl  der  Ja-Stimmen  die Anzahl  der  Stamm-

aktien  zum  Zeitpunkt  der  Hauptversammlung  am 21. Mai 2025  überschrei-

tet und soweit  die vorgenannte  positive  Differenz  eine  Dreiviertelmehrheit

im Vergleich  zu den  Nein-Stimmen  ergibt.

Der  Vorstand  erläuterte  den Beschlussvorschlage  näher  anhand  von  zwei  Be-

rechnungsbeispieIen.

Sodann  wurde  im vorgesehenen  Verfahren  bei 1.301.396  stimmberechtigten

Aktien  über  die Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21  Mai 2025

unter  Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Beschlusses  und über  die Bestätigung
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des  in der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  vom  21. Mai 2025

zu Tagesordnungspunkt  I gefassten  Beschlüsse  abgestimmt:

0 Stimmen  stimmten  gegen  den  Vorschlag.

0 Stimmen  enthielten  sich.

1.301.396  Stimmen  stimmten  damit  für  den  Vorschlag.

Der  Vorsitzende  stellte  daraufhin  fest  und  verkündete,  dass  die Hauptversamm-

lung  einstimmig  und damit  mit der  erforderlichen  Mehrheit  für  den  Beschluss-

vorschlag  über  die Bestätigung  des in der  Hauptversammlung  vom 2'1. Mai

2025  unter  Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Beschlusses  stimmte.

Ferner  stellt  der  Vorsitzende  fest  und verkündete,  dass  die Hauptversammlung

einstimmig  mit  der  Differenz  zwischen  den  1.301.396  Ja-Stimmen  und der  vor-

maligen  Gesamtzahl  der  Stammaktien  von 1.200.000,  d.h. mit 101.396  Stim-

men  von vormaligen  Vorzugsaktionären  und  damit  mit  der  erforderlichen  Mehr-

heit  für den  Beschlussvorschlag  über  die Bestätigung  des  in der  gesonderten

Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  vom  21. Mai 2025  unter  Tagesordnungs-

punkt  5 gefassten  Beschlusses  stimmte.

TOP4.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptver-

sammlung  vom 21. Mai 2025 unter Ta4esordnungspunkt  6 4efassten  Be-
schlusses  über  die  Schaffung  eines  neuen  genehmigten  Kapitals  mit  der

Möqlichkeit  zum  Bezugsrechtsausschluss  unter  gleichzeitiger  Aufhebung

des  ausgelaufenen  genehmigten  Kapitals  durch  entsprechende  Änderung

der  Satzung

Der  Vorsitzende  führte  aus:

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21. Mai 2025  unter

Tagesordnungspunkt  6 beschlossen,  ein neues  genehmigtes  Kapital  zu schaf-

fen  und eine  entsprechende  Satzungsänderung  vorzunehmen.  Gegen  diesen

Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und Auf-

sichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die hierdurch  eingetretene  Rechtsunsicher-

heit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  sch1agen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der Beschluss  der  Hauptversammlung  vom 21. Mai 2025  zu Tagesord-

nungspunkt  6 mit  folgendem  Inhalt

,,a) § 4 Abs.  3 der  Satzung  wird  zwecks  Schaffung  eines  neuen  Ge-

nehmigten  Kapitals  2025  unter  gleichzeitiger  Aufhebung  des  ausge-

laufenen  Genehmigten  Kapitals  201  7 (§ 4 Abs.  3a der  Satzung)  so-

wie  des  ausgelaufenen  Genehmigten  Kapitals  2018  (§ 4 Abs.  3b der
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Satzung)  mit  Wirkung  auf  den  Zeitpunkt  der  Eintragung  der  entspre-

chenden  Satzungsänderung  im Handelsregister  wie folgt  neu ge-

fasst:

,,(3) Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichts-

rats  das Grundkapital  der  Gesellschaft  in der  Zeit  bis zum

20.05.2030  um insgesamt  bis  zu  EUR  j.OOO.OOO,OO durch  ein-

oder  mehrmalige  Ausgabe  von bis zu 1.OOO.OOO Stück  neuer

Stückaktien  gegen  Bar-  und/oder  Sacheinlagen  zu ert'R5hen

(Genehmigtes  Kapital  2025).  Den  Aktionären  steht  grundsätz-

lich  ein  Bezugsrecht  zu.

Der  Vorstand  ist  jedoch  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Auf-

sichtsrats  das  Bezugsrecht  der  Aktionäre  ganz  oder  teilweise

auszuschließen.  Der  Ausschluss  des  Bezugsrechts  ist dabei

nur  in folgenden  Fällen  zulässig:

(i) bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Bareinlagen,  wenn  Aktien  der

Gesellschaff  an der  Börse  gehandelt  werden  (regulierter  Markt

oder  Freiverkehr  bzw. die Nachfolger  dieser  Segmente),  die

ausgegebenen  Aktien  20 % des  Grundkapitals  nicht  über-

steigen  und  der  Ausgabebetrag  der  neuen  Aktien  den  Börsen-

preis  der  bereits  an der  Börse  gehandelten  Aktien  der  Gesell-

schaft  gleicher  Gattung  und  Ausstattung  zum  Zeitpunkt  der

Festlegung  des  Ausgabepreises  nicht  wesentlich  im Sinne  der

§§  203  Abs.  1 und  2, 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  unterschreitet  und

alle eventuellen  weiteren  Voraussetzungen  von § 186  Abs.  3

Satz  4 AktG  gewahrt  sind.  Kann  ein Börsenpreis  wegen  fehlen-

der  Einbeziehung  der  Aktien  der  Gesellschaft  in den Börsen-

handel  nicht  ermittelt  werden,  so kann  der  Vorstand  andere  ge-

eignete  Er-kenntnisquellen  zur  Ermittlung  des  Wertes  heranzie-

hen.  Auf  den  Betrag  von  20 % des  Grundkapitals  ist  der  Betrag

anzurechnen,  der  auf  Aktien  entfä1lt,  die während  der  Laufzeit

dieser  Ermächtigung  bis zum  Zeitpunkt  ihrer  Ausnutzung  auf-

grund  anderer  entsprechender  Ermächtigungen  unter  Aus-

schluss  des  Bezugsrechts  in unmittelbarer  oder  entsprechender

Anwendung  des  § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  aus-gegeben  bezie-

hungsweise  veräußert  werden,  soweit  eine  derartige  Anrech-

nung  gesetzlich  geboten  ist. Im Sinne  dieser  Ermächtigung  gilt

als  Ausgabebetrag  bei  Übernahme  der  neuen  Aktien  durch  ei-

nen  Emissionsmittler  unter  gleichzeitiger  Verpflichtung  des

Emissionsmittlers,  die neuen  Aktien  einem  oder  mehreren  VO/7

der  Gesellschaft  bestimmten  Dritten  zum  Erwerb  anzubieten,

der  Betrag,  der  von  dem  oder  den  Dritten  zu  zahlen  ist;
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(ii) bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Sacheinlagen,  insbesondere

zum  Erwerb  von  Unternehmen,  Unternehmensteilen  und  Betei-

ligungen  an  Unternehmen,  gewerblichen  Schutzrechten,  wie

z.B. Patenten,  Marken  oder  hierauf  gerichtete  Lizenzen,  oder

sonstigen  Produktrechten  oder  sonstigen  Sacheinlagen,  auch

Schuldverschreibungen,  Wandelschu1dverschreibungen  und

sonstigen  Finanzinstrumenten;

(iii) soweit  dies  erforderlich  ist, um den Inhabern  bzw. Gläubi-

gern  der  von  der  Gesell-schaft  oder  ihren  Konzerngesellschaf-

ten ausgegebenen  Schuldverschreibungen  mit Options-  oder

Wandlungsrechten  bzw.  -pflichten  ein Bezugsrecht  auf  neue

Aktien  in dem  Umfang  einzuräumen,  wie es ihnen  nach  Aus-

übung  ihres  Options-  oder  Wandlungsrechts  bzw.  nach  Erfül-

lung  einer  Options-  bzw.  Wandlungspflicht  zustünde;

(iv) für  Spitzenbeträge,  die infolge  des Bezugsverhältnisses

entstehen;  oder

(v) in sonstigen  Fällen,  in denen  ein Bezugsrechtsausschluss

im wohlverstandenen  Interesse  der  Gesellschaft  liegt.

Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats

den  weiteren  Inhalt  der  Aktienrechte  und  die sonstigen  Einzel-

heiten  der  Kapitalerhöhung  und  ihrer  Durchführung  festzulegen.

Der  Vorstand  ist  ermächtigt  zu bestimmen,  dass  die neuen  Ak-

tien  gemäß  § 186  Abs.  5 AktG  von  einem  Kreditinstitut,  einem

Wertpapierinstitut  oder  einem  nach  § 53 Abs. 1 Satz  1 oder  §

53b  Abs.  j Satz  1 oder  Abs.  7 des  Gesetzes  über  das  Kredit-

wesen  tätigen  Unternehmen  mit  der  Verpflichtung  übernommen

werden  sollen,  sie  den  Aktionären  zum  Bezug  anzubieten.

Der  Aufsichtsrat  ist  ermächtigt,  die Fassung  der  Satzung  ent-

sprechend  dem  jeweiligen  Umfang  der  Grundkapitalerhöhung

aus  dem  Genehmigten  Kapital  2025  abzuändern."

Der  Vorstand  wird  angewiesen,  die  Änderungen  der  Satzung  gemäß

diesem  Tagesordnungspunkt  in der  Reihenfolge  nach  den  Änderun-

gen  der  Satzung  zum  Zwecke  der  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in

Stammaktien  (Tagesordnungspunkt  5) zur  Eintragung  im Handelsre-

gister  anzumelden."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

Sodann  wurde  im vorgesehenen  Verfahren  bei 1.301.396  stimmberechtigten

Aktien  abgestimmt:
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200.000  Stimmen  stimmten  gegen  den  Vorschlag.

0 Stimmen  enthielten  sich.

1.101.396  Stimmen  stimmten  damit  für  den  Vorschlag.

Der  Vorsitzende  stellte  daraufhin  fest  und  verkündete,  dass  die Hauptversamm-

lung  mit  einer  Stimmenmehrheit  von  84,63  % JA-Stimmen  und damit  mit der

erforderlichen  Mehrheit  für  den  vorstehenden  Beschlussvorschlag  stimmte.

TOP 5. Beschlussfassunq  über die Bestätigun4  des in der Hauptver-
sammlunq  vom 21. Mai 2025 unter  Ta4esordnun4spunkt  7 gefassten  Be-
schlusses  über  (weitere)  Änderungen  der  Satzunq  (Regelungen  betreffend
den  Vorstand:  § 5 - Zusammensetzunq  und  Geschäftsordnunq  des  Vor-

standes;  Regelunqen  betreffend  den Aufsichtsrat:  fp4 7 - Zusammensetzunq
und  Dauer,  § 8 - Vorsitzender,  Stellvertreter,  Geschäftsordnunq;  Regelun-

qen betreffend  die Haupfüersammlunq:  fp 16 - Ort und Einberufun4;  % 17 -
Teilnahme  an der  Haupfüersammlunq;  § 19 - Vorsitz  in der  Hauptver-

sammlung;  Regelungen  betreffend  Jahresabschluss  und  Gewinnverwen-

dunq:  fp 21 -  Jahresabschluss)

Der  Vorsitzende  führte  sodann  aus:

Die ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaff  hat  am 21. Mai  2025  unter

Tagesordnungspunkt  7 beschlossen,  mehrere  Anderungen  der  Satzung  (Rege-

lungen  betreffend  den Vorstand:  § 5 - Zusammensetzung  und Geschäftsord-

nung  des  Vorstandes;  Regelungen  be-treffend  den Aufsichtsrat:  § 7 - Zusam-

mensetzung  und Dauer,  § 8 - Vorsitzender,  Stellvertreter,  Geschäffsordnung;

Regelungen  betreffend  die Hauptversammlung:  § 16 - Ort  und Einberufung;  §

17 - Teilnahme  an der Hauptversammlung;  § 19 - Vorsitz  in der  Hauptver-

sammlung;  Regelungen  betreffend  Jahresabschluss  und Gewinnverwendung:  §

21 -  Jahresabschluss)  vorzunehmen.  Gegen  diesen  Beschluss  haben  zwei  Ak-

tionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und Aufsichtsrat  sind der  Auffas-

sung,  dass  die hierdurch  eingetretene  Rechtsunsi-cherheit  durch  einen  bestäti-

genden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen:

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21. Mai 2025  zu Tagesord-

nungspunkt  7 mit  folgendem  Inhalt

,,a) Änderung  von § 5 der  Satzung  (Zusammensetzung  und  Ge-

schäfisordnung  des  Vorstandes)

§ 5 Absatz  5 wird  ersatzlos  gestrichen  und  die Überschrift  von § 5

lautet  nunmehr,,Zusammensetzung  des  Vorstandes".
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b) Änderung  von  § 7 der  Satzung  (Zusammensetzung  und  Amtsdau-

er)

§ 7 Absatz  2 der  Satzung  wird  wie folgt  neu  gefasst:

,,(2) Die  Aufsichtsratsmitglieder  werden  -  soweit  nicht  zwingend

anders  gesetzlich  bestimmt  - für  die Zeit  bis zur  Beendigung

der  Hauptversammlung  gewählt,  die über  ihre Entlastung  für

das vierte  Geschäftsjahr  nach  dem  Beginn  der  Amtszeit  be-

schließt.  Das  Geschäftsjahr,  in dem  die Amtszeit  beginnt,  wird

nicht  mitgerechnet.  Die  Hauptversammlung  kann  auch  eine

kürzere  Amtszeit  bestimmen.  Scheidet  ein von der  Hauptver-

samm-lung  gewähltes  Mitglied  vor  Ablauf  seiner  Amtsdauer  aus

dem  Aufsichtsrat  aus, so soll  für  dieses  ein Nachrolger  durch

das  Gericht  bestellt  oder  in einer  außerordentlichen  Hauptver-

samm1ung  bzw.  der  nächsten  ordentlichen  Hauptversamm1ung

eine  Neuwahl  vorgenommen  werden,  es sei  denn,  dass  für  das

ausgeschiedene  Mitglied  ein Ersatz-mitg1ied  nachrückt.  Die  Be-

stellung  bzw.  Wahl  des  Nachfolgers  eines  vor  Ablauf  der  Amts-

zeit  -  gleich  aus  welchem  Grunde  - ausgeschiedenen  Mitglieds

erfolgt  für  den Rest  der  Amtszeit  des  ausgeschiedenen  Mit-

glieds,  soweit  das  Gericht  bzw.  die Hauptversammlung  die

Amtszeit  des  Nachfolgers  nicht  abweichend  festlegt."

c) Änderung  von § 8 der  Satzung  (Vorsitzender,  Stellvertreter,  Ge-

schäffsordnung)

§ 8 Absatz  4 wird  ersatzlos  gestrichen  und  die Überschrift  von § 8

lautetnunmehr,,Vorsitzender,  Stellvertreter".

d) Änderung  von  § 7 6 der  Satzung  (Ort  und  Einberufung)

§ 16  Absatz  1 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

,,('I) Die Hauptversammlung  findet  am Sitz der  Gesellschaft

oder  am  Sitz  einer  deutschen  Wertpapierbörse  statt."

e) Änderung  von § 17 der  Satzung  (Teilnahme  an der  Hauptver-

sammlung)

,,('f) Aktionäre  sind  zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung

und  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  berechtigt,  wenn  sie sich

vor  der  Hauptversammlung  angemeldet  haben.  Die  Anmeldung

muss  der  Gesellschaff  oder  den sonst  in der  Einladung  be-

zeichneten  Stellen  in  Textform  in deutscher  oder  englischer

Sprache  mindestens  sechs  Tage  vor  der  Hauptversammlung
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zugehen.  In der  Einberufung  kann  eine  kürzere  in Tagen  be-

messene  Frist  vorgesehen  werden.

(2) Die  Aktionäre  müssen  des Weiteren  die Berechtigung  zur

Teilnahme  an der  Hauptversammiung  und  zur  Ausübung  des

Stimmrechts  nachweisen.  Hierfür  reicht  ein Nachweis  des  An-

teilsbesitzes  in Textform  (§ 126b  BGB)  in deutscher  oder  engji-

scher  Sprache  durch  den  Letztintermediär  gemäß  § 67c  Abs.  3

AktG  aus. Der  Nachweis  muss  sich  auf  einen  gemäß  den ge-

setzlichen  Vorgaben  für  börsennotierte  Gesellschaffen  in der

Einladung  zu bestimmenden  Zeitpunkt  beziehen  und  der  Ge-

sellschaft  oder  einer  der  sonst  in der  Einladung  bezeichneten

Stellen  mindestens  sechs  Tage  vor  der  Hauptver-sammlung

zugehen.  jn der  Einberufung  kann  eine  kürzere  in Tagen  be-

messene  Frist  vorgesehen  werden.  Die  Regelungen  dieses  Ab-

satzes  2 gelten  nur  dann,  wenn  die  Ak-tien  der  Gesellschaft  gi-

rosammelverwahrt  werden."

f) Änderung  von § j9  der  Satzung  (Vorsitz  in der  Hauptversamm-

lung)

§ 19  Absatz  j der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

,,(1) Die  Leitung  der  Hauptversammlung  obliegt  dem  Vorsitzen-

den  des  Aufsichtsrats,  im Falle  seiner  Verhinderung  oder,  wenn

der  Aufsichtsratsvorsitzende  sein  Amt  aus  sonstigen  Gründen

nicht  wahrnimmt,  seinem  SteHvertreter.  Sind  beide  verhindert

oder  nehmen  das  Amt  aus  sonstigen  Gründen  nicht  wahr,  kann

der  Aufsichtsrat  durch  einen  vor  oder  während  der  Hauptver-

sammlung  gefassten  Beschluss  einen  Versammlungsleiter  be-

stimmen.  Macht  der  Aufsichtsrat  hiervon  keinen  Gebrauch,

kann  auch  ein einzel-nes  Aufsichtsratsmitglied  einen  Versamm-

lungsleiter  bestimmen.  Machen  mehrere  Aufsichtsratsmitglieder

hiervon  Gebrauch,  gilt  die Bestimmung  durch  das  an Lebens-

jahren  älteste  Aufsichtsratsmitglied.  Erfolgt  eine  Bestimmung

auch  nicht  durch  ein einzelnes  Aufsichtsratsmitglied,  wird  der

Versammlungsleiter  aus  der  Mitte  der  Aktionäre  durch  die

Hauptversammlung  unter  Leitung  des  anwesenden  Aktionärs,

der  die  meisten  Stimmen  vertritt,  gewählt."

g) Änderung  von  § 27 der  Satzung  (Jahresabschluss)

§ 21 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

,,(I)  Der  Vorstand  hat  innerhalb  der  gesetzlichen  Frist  den  Jah-

resabschluss  sowie,  wenn  gesetzlich  erforderlich,  den  Lagebe-

richt  für  das vergangene  Geschäftsjahr  aufzustellen  und  dem
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Aufsichtsrat  vorzulegen.  Zugleich  hat  der  Vorstand  dem  Auf-

sichtsrat  den Vorschlag  vorrulegen,  den  er  der  Hauptversamm-

lung  für  die Verwendung  des  Bilanzgewinns  machen  will. So-

weit  die Gesellschaft  gesetzlich  prüfpflichtig  ist  oder  eine  freiwil-

lige  Prüfung  erfolgt,  hat  der  Vorstand  ebenfalls  dem  Abschluss-

prüfer  unverzüglich  den  Jahresabschluss  und, wenn  gesetzlich

erforderlich,  den Lagebericht  vorzulegen.  Der  Aufsichtsrat  hat

den  Jahresabschluss,  gegebenenfalls  den  Lagebericht  (soweit

ein solcher  aufgestellt  wurde)  und  den Vorschlag  für  die Ver-

wendung  des  Bilanzgewinns  zu  prüfen.

(2)  Über  das Ergebnis  seiner  Prüfung  hat der  Aufsichtsrat

schriftlich  an die Hauptversammlung  zu berichten.  Er  hat  seinen

Bericht  innerhalb  eines  Monats,  nachdem  ihm  die Vorlagen  zu-

gegangen  sind,  dem  Vorstand  zuzuleiten.  Billigt  derAufsichtsrat

nach  Prüfung  den  Jahresabschluss  so ist  dieser  festgestellt,  so-

fern  nicht  Vorstand  und  Aufsichtsrat  beschließen,  die Feststel-

lung  des  Jahresabsch1usses  der  Hauptversammlung  zu über-

lassen.

(3) Nach  Eingang  des  Berichts  des  Aufsichtsrats  über  das  Er-

gebnis  seiner  Prüfung  hat  der  Vorstand  unverzüglich  die or-

dentliche  Hauptversammlung  einzuberufen.  Sie beschließt  über

die Entlastung  des  Vorstands  und  des  Aufsichtsrats  sowie  über

die Verwendung  des Bilanzgewinns  und  wählt  ggfs.  den  Ab-

schlussprüfer."

Im Falle  der  Nichtigkeit  von  einzelnen  unter  diesem  Tagesordnungs-

punkt  7 beschlossenen  Satzungsänderungen  sollen  die  übrigen  unter

diesem  Tagesordnungspunkt  7 beschlossenen  Satzungsänderungen

wirksam  bleiben,  d.h. eine  Teilnichtigkeit  im Sinne  des  § 139  BGB

so//  keine  Gesamtnichtigkeit  zur  Folge  haben.,,

wird  gemäß  § 244  S. 4 AktG  bestätigt.

Sodann  wurde  im vorgesehenen  Verfahren  bei 1.301.396  stimmberechtigten

Aktien  abgestimmt:

200.000  Stimmen  stimmten  gegen  den  Vorschlag.

0 Stimmen  enthielten  sich.

1.101.396  Stimmen  stimmten  damit  für  den  Vorschlag.

Der  Vorsitzende  stellte  daraufhin  fest  und  verkündete,  dass  die Hauptversamm-

lung  mit einer  Stimmenmehrheit  von  84,63  % JA-Stimmen  und damit  mit  der

erforderlichen  Mehrheit  für  den  vorstehenden  Beschlussvorschlag  stimmte.
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IV.

Schluss

Weitere  Beschlüsse  wurden  nicht  gefasst.

Alle  Aktionäre  wurden  auf die Möglichkeit  hingewiesen,  vor Schließung  der

Hauptversammlung  ErkIärungen/Widersprüche  zu Protokoll  des  Notars  abge-

ben  zu können.  Dies  wurde  nicht  gewünscht.

Danach  schließt  der  Vorsitzende  die Hauptversammlung  um 13:32  Uhr ge-

schlossen.

V.

Feststellungen

Über  den Verlauf  der  Versammlung  wird  von mir, Notar,  ausdrücklich  festge-

stellt:

1.  Die Tagesordnung  war  während  der  ganzen  Dauer  der  Hauptversamm-

lung  ausgelegen.

2.  Das vom  Vorsitzenden  unterzeichnete  TeiInehmerverzeichnis  ist vor  der

ersten  Abstimmung  ausgelegt  worden  und lag während  der  ganzen  Dauer

der  Hauptversammlung  aus.

3.  Alle  zu Beginn  der  Versammlung  erschienenen  bzw.  vertretenen  Aktionäre

nahmen  an der  Hauptversammlung  bis zur  Schließung  durch  den Ver-

sammlungsleiter  teil.

4.  Die Abstimmung  erfolgte  in der  festgelegten  Abstimmungsform  mit dem

festgestellten  Abstimmungsergebnis.  Eine  umfassende  Feststellung  des

Ergebnisses  im Sinne  des  § 130  Abs.  2 S. 2 AktG  wurde  von  keinem  Akti-

onär  gefordert.

5.  Widerspruch  zur  Niederschrift  wurde  nicht  erklärt.  Um Aufnahme  von Fra-

gen  in die Niederschrift  über  die  Verhandlung  wurde  nicht  ersucht.

Über  Vorstehendes  erstelle  ich diese  Niederschriff.

Anlage:

-Einladung  mit  Tagesordnung  samt  VeröffentIichungsnachweis  Bundesanzeiger

Mittweida,  9. Oktober  2025

Rob /Valter, tar



Suchergebnis

Name  Bereich  Information  V.-Datum

B-A-L  Germany  AG  Gesell-  Außerordentliche  Hauptversammlung  19.08.2025

Meißen  schafts-

bekanntma-

chungen

,,. BAL
B-A-L  Germany  AG

Meißen

ISIN DE000A1614B2  / WKN A1614B
ISIN DE000A2NBN90  / WKN A2NBN9

Hiermit  laden  wir  unsere  Aktionärinnen  und  Aktionäre  zu der

am  26.  September  2025  um  13.00  Uhr

in den  Räumlichkeiten  am  Sitz  der  Gesellschaft

Poststraße  5

01662  Meißen

stattfindenden

außerordentlichen  Hauptversammlung

der  B-A-L  Germany  AG  (,,Gesellschaft")  ein.

I.  Tagesordnung

1.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  3 gefassten  Beschlusses  über  die  Entlastung  der  Mitglieder  des  «

Geschäftsjahr  2024

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21.  Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  3 t
Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  des  Vorstands  für  diesen  Zeitraum  Entlastung  zu erteilen.  (

zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  AuFsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die  hier«

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  3 mit  folgendem  Inhal

,,Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  den  im Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  de

Entlastung  zu erteilen."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.



2.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  4 gefassten  Beschlusses  über  die  Entlastung  der  Mütglieder  des  j

Geschäftsjahr  2024

Die ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21. Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  4 t
Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  des  Aufsichtsrats  für  diesen  Zeitraum  Entlastung  zu erteiler

haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  d

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  AuFsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21. Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  4 mit  folgendem  Inhal

,,Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  den im Geschäftsjahr  2024  amtierenden  Mitgliedern  de

Entlastung  zu erteilen."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

3.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Beschlusses  über  die  Umwandlung  der  Vorzugsaktie

Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und  entsprechende  Anderungen  der  Satzung  (§  4 - fü

Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22  - Verwendung  des  Bilanzgewinns)

Die ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21. Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  5 t
unter  Aufhebung  des Gewinnvorzugs  in Stammaktien  umzuwandeln  und  entsprechende  Satzungsänderu

Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22 - Verwendung  des Bilanzgewinns)  vorzunehmen.

zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die hier«

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21. Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  5 mit  folgendem  Inhal

,,a)  Sämtliche  von  der  Gesellschaft  ausgegebenen  Vorzugsaktien  ohne  Stimmrecht  werden  unter  Au

einschließlich  sämtlicher  bestehender/künftiger  Nachzahlungsansprüche  gemäß  § 22 Abs. 1 der
lautende  Stammaktien  mit  Stimmrecht  umgewandelt.

b) E3 4 Abs. 1 der Satzung wird entsprechend  wie folgt  neu gefasst:

,,Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EUR 2.000.000,00.  Es ist  eingeteilt  in 2.000.000  ner,

(Stammaktjen)  mit  einem  anteiligen  Betrag  am  Grundkapital  von  jeweils  EUR I,OO."

c)  § 4 Abs.  2 der  Satzung  wird  mit  Rücksicht  auf  die Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammakti

Anpassung  der  Nummerierung  der  übrigen  Absätze  von  § 4 der  Satzung  gestrichen.  Der  bisheri;

Grundkapitals  durch  Formwechsel)  wird  zu Absatz  2.

d)  § 18  Abs. 1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,lede  Aktie  gewährt  in der  Hauptversammlung  eine  Stimme."

e)  § 22 der  Satzung  wird  insgesamt  wie  Folgt  neu gefasst:

,,§  27  Vr'n!lrr'nrlung  rln<  E'113nZg4'bkiinrIS

(1)  Die Hauptversammlung  beschließt  über  die Verwendung  des  sich  aus  dem  festgestellten  -

Bilanzgewinns.

(2)  Stellen  Vorstand  und  Aufsichtsrat  den  lahresabschluss  fest,  so können  sie  Beträge  bis  zui

Jahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einstellen.  Sie  sind  darüber  hinaus  bereci

einem  weiteren  Viertel  des  Jahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einzustellen,  i

die Hälfte  des  Grundkapitals  nicht  übersteigen  oder  soweit  sie nach  Einstellung  die  Hälfte

übersteigen  würden.

(3)  Die Hauptversammlung  kann  in dem  Beschluss  über  die Verwendung  des  Bilanzgewinns  b

Gewinnrücklagen  einstellen  oder  als  Gewinn  vortragen.



(4)  Nach  Ablauf  des  Geschäftsjahres  kann  der  Vorstand  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  in

Abschlag  auf  den  voraussichtlichen  Bilanzgewinn  an  die  Aktionäre  zahlen.

(5)  Bei  Ausgabe  neuer  Aktien  kann  der  Beginn  der  Gewinnbeteiligung  abweichend  von  § 601

Dies  gilt  auch  bei  der  Ausgabe  neuer  Aktien  im  Wege  der  Ausnutzung  eines  genehmigten

(6)  Die  Hauptversammlung  kann  neben  oder  anstelle  einer  Barausschüttung  auch  eine  Sacha

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

4. Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  6 gefassten  Beschlusses  über  die  Schaffung  eines  neuen  genehn

Möglichkeit  zum  Bezugsrechtsausschluss  unter  gleichzeitiger  Aufhebung  des  ausgela

durch  entsprechende  Änderung  der  Satzung

Die  ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  hat  am 21.  Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  6 t

genehmigtes  Kapital  zu schaffen  und  eine  entsprechende  Satzungsänderung  vorzunehmen.  Gegen  diese

Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sind  der  Auffassung,  dass  die  hierdurch

Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  6 mit  folgendem  Inhal

iia) § 4 Abs.  3 der  Satzung  wird  zwecks  Schaffung  eines  neuen  Genehmigten  Kapitals  2025  unter  gl

ausgelaufenen  Genehmigten  Kapitals  2017  (§ 4 Abs.  3a der  Satzung)  sowie  des  ausgelaufenen  i

4 Abs.  3b  der  Satzung)  mit  Wirkung  auf  den  Zeitpunkt  der  Eintragung  der  entsprechenden  Satzi

Handelsregister  wie  folgt  neu  gefasst:

,(3)  Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  das  Grundkapital  der  Gesel,

2030  um  insgesamt  bis  zu  EUR I.OOO.OOO,OO  durch  ein-  oder  mehrmalige  Ausgabe  von  bis  zu  I

Stückaktien  gegen  Bar-  und/oder  Sacheinlagen  zu erhöhen  (Genehmigtes  Kapital  2025).  Den  A)

ein  Bezugsrecht  zu.

Der  Vorstand  ist  jedoch  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  das  Bezugsrecht  der  Akb

auszuschließen.  Der  Ausschluss  des  Bezugsrechts  ist  dabei  nur  in folgenden  Fällen  zulässig:

(i) bei  Kapita1ertR5hungen  gegen  Bareinlagen,  wenn  Aktien  der  Gesellschaft  an der  Börse  gt

Markt  oder  Freiverkehr  bzw.  die  Nachfolger  dieser  Segmente),  die  ausgegebenen  Aktien

übersteigen  und  der  Ausgabebetrag  der  neuen  Aktien  den  Börsenpreis  der  bereits  an de

Gesellschaft  gleicher  Gattung  und  Ausstattung  zum  Zeitpunkt  der  Festjegung  des  Ausga.

Sinne  der  §§  203  Abs.  I und  2, 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  unterschreitet  und  alle  eventueli

von  § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  gewahrt  sind.  Kann  ein  Börsenpreis  wegen  fehlender  Einb

Gesellschaft  in den  Börsenhandel  nicht  ermittelt  werden,  so kann  der  Vorstand  andere  g

Ermittlung  des  Wertes  heranziehen.  Auf  den  Betrag  von  20  % des  Grundkapitals  ist  der

Aktien  entfällt,  die  während  der  Laufzeit  dieser  Ermächtigung  bis  zum  Zeitpunkt  ihrer  At

entsprechender  Ermächtigungen  unter  Ausschluss  des  Bezugsrechts  in unmittelbarer  od.

des  § 186  Abs.  3 Satz  4 AktG  ausgegeben  beziehungsweise  veräußert  werden,  soweit  ei

gesetzlich  geboten  ist.  Im  Sinne  dieser  Ermächtigung  gilt  als  Ausgabebetrag  bei  Ubernai

einen  Emissionsmittler  unter  gleichzeitiger  Verpflichtung  des  Emissionsmittlers,  die  neue

von  der  Gesellschaft  bestimmten  Dritten  zum  Erwerb  anzubieten,  der  Betrag,  der  von  d«

ist;

(ii) bei  Kapitalerhöhungen  gegen  Sacheinlagen,  insbesondere  zum  Erwerb  von  Unternehmei

Beteiligungen  an Unternehmen,  gewerblichen  Schutzrechten,  wie  z. B. Patenten,  Marker

Lizenzen,  oder  sonstigen  Produktrechten  oder  sonstigen  Sacheinlagen,  auch  Schuldvers«

Wandelschuldverschreibungen  und  sonstigen  Finanzinstrumenten;

(iii) soweit  dies  erforderlich  ist,  um  den  Inhabern  bzw.  Gläubigern  der  von  der  Gesellschaft  (

Konzerngesellschaften  ausgegebenen  SchuIdverschreibungen  mit  Options-  oder  Wandlui

Bezugsrecht  auf  neue  Aktien  in dem  Umfang  einzuräumen,  wie  es ihnen  nach  Ausübung

Wandlungsrechts  bzw.  nach  Erfüllung  einer  Options-  bzw.  Wandlungspflicht  zustünde;



(iv)  für  Spitzenbeträge,  die infolge  des  Bezugsverhältnisses  entstehen;  oder

(v)  in sonstigen  Fäffen,  in denen  ein Bezugsrechtsausschluss  im wohfverstandenen  Interesst

Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  den weiteren  Inhalt  der  Aktienr«

Einzelheiten  der  Kapitajerhöhung  und  ihrer  Durchführung  festzulegen.  Der  Vorstand  ist  ermächt

neuen  Aktien  gemäß  § 186  Abs. 5 AktG  von  einem  Kreditinstitut,  einem  Wertpapierinstitut  oder

oder  § 53b  Abs.  I Satz  I oder  Abs. 7 des  Gesetzes  über  das  Kreditwesen  tätigen  Unternehmen

übernommen  werden  sollen,  sie  den  Aktionären  zum  Bezug  anzubjeten.

Der  Aufsichtsrat  ist  ermächtigt,  die Fassung  der  Satzung  entsprechend  dem  jeweiligen  Umfang

dem  Genehmigten  Kapital  2025  abzuändern."

,,b)  Der  Vorstand  wird  angewiesen,  die Änderungen  der  Satzung  gemäß  diesem  Tagesordnungspunk

Änderungen  der  Satzung  zum  Zwecke  der  Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammaktien  (Tagi

Eintragung  im Handelsregister  anzumelden."

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

5.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  Hauptversammlung  vom  21.  Mai  20:

Tagesordnungspunkt  7 gefassten  Beschlusses  über  (weitere)  Anderungen  der  Satzun4

den  Vorstand:  § 5 - Zusammensetzung  und  Geschäftsordnung  des  Vorstandes;  Regelu

Aufsichtsrat:  § 7 - Zusammensetzung  und  Dauer,  § 8 - Vorsitzender,  Stellvertreter,  Ge

Regelungen  betreffend  die  Hauptversammlung:  § 16  - Ort  und  Einberufung;  § 17  - Teil

Hauptversammlung;  § 19  - Vorsitz  in der  Hauptversammlung;  Regelungen  betreffend.

Gewinnverwendung:  § 21-  Jahresabschluss)

Die ordentliche  Hauptversammlung  der  Gesel)schaft  hat  am 21. Mai 2025  unter  Tagesürdnungspunkt  7 t
Änderungen  der  Satzung  (Regelungen  betreffend  den  Vorstand:  § 5 - Zusammensetzung  und  Geschäfts

Regelungen  betreffend  den Aufsichtsrat:  § 7 - Zusammensetzung  und  Dauer,  § 8 - Vorsitzender,  Stellvet

Regelungen  betreffend  die Hauptversammlung:  § 16  - Ort  und Einberufung;  § 17 - Teilnahme  an der  Ha

in der  Hauptversammlung;  Regelungen  betreffend  Jahresabschluss  und Gewinnverwendung:  E4 21 - Jahr
Gegen  diesen  Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und  Aufsichtsrat  sin

hierdurch  eingetretene  Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  Hauptversammlung  vom  21. Mai 2025  zu Tagesordnungspunkt  7 mit  folgendem  Inhal

,,a)  Änderung  von § 5 der  Satzung  (Zusammensetzung  und  Geschäftsordnung  des Vorstandes)

§ 5 Absatz  5 wird  ersatzlos  gestrichen  und die Überschrifl:  von  § 5 lautet  nunmehr,,Zusammens

b)  Änderung  von § 7 der  Satzung  (Zusammensetzung  und  Amtsdauer)

§ 7 Absatz  2 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu gefasst:

,,(;2)  Die  Aufsichtsratsmitglieder  werden  - soweit  nicht  zwingend  anders  gesetzlich  bestimmt

Beendigung  der  Hauptversammlung  gewählt,  die  über  ihre  Entlastung  für  das  vierte  Ges

der  Amtszeit  beschließt.  Das  Geschäftsjahr,  in dem  die  Amtszeit  beginnt,  wird  nicht  mit<
Hauptversammlung  kann  auch  eine  kürzere  Amtszeit  bestimmen.  Scheidet  ein von  der  /

Mitglied  vor  Ablauf  seiner  Amtsdauer  aus  dem  Aufsichtsrat  aus,  so soll  für  dieses  ein  Na

bestel1t  oder  in einer  außerordentlichen  Hauptversammlung  bzw.  der  nächsten  ordentljc

Neuwahl  vorgenommen  werden,  es sei  denn,  dass  für  das  ausgeschiedene  Mitglied  ein E

Bestellung  bzw. Wahl  des  Nachfolgers  eines  vor  Ablauf  der  Amtszeit  - gleich  aus  welchei

Mitglieds  erfojgt  für  den  Rest  der  Amtszeit  des  ausgeschiedenen  Mitglieds,  soweit  das  Gi

Hauptversammlung  die  Amtszeit  des  Nachfolgers  nicht  abweichend  festlegt."

c)  Änderung  von § 8 der  Satzung  (Vorsitzender,  Stellvertreter,  Geschäftsordnung)

§ 8 Absatz  4 wird  ersatzlos  gestrichen  und  die Überschrift  von  § 8 lautet  nurimehr,,Vorsitzendet

d)  Änderung  von  § 16  der  Satzung  (Ort  und Einberufung)

§ 16 Absatz  1 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu gefasst:



,,( 1)  Die  Hauptversammlung  findet  am  Sitz  der  Gesellschaft  oder  am Sitz  einer  deutschen  14/'

e)  Änderung  von § 17 der  Satzung  (Teilnahme  an der  Hauptversammlung)

Aktionäre  sind  zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  und  zur  Ausübung  des  Stimmr«

vor  der  Hauptversammlung  angemeldet  haben.  Die  Anmeldung  muss  der  Gesellschaft  oi

bezeichneten  Stellen  in Textform  in deutscher  oder  englischer  Sprache  mindestens  sech

Hauptversammlung  zugehen.  In  der  Einberufung  kann  eine  kürzere  in Tagen  bemessene

(2) Die  Aktionäre  müssen  des  Weiteren  die  Berechtigung  zur  Teilnahme  an der  Hauptversan

Stimmrechts  nachweisen.  Hierfür  reicht  ein Nachweis  des  Anteilsbesitzes  in Textform  (§

englischer  Sprache  durch  den  Letztintermediär  gemäß  § 67c  Abs.  3 AktG  aus.  Der  Nachi

den  gesetzlichen  Vorgaben  für  börsennotierte  Gesellschaften  in der  Einladung  zu  bestim.

und  der  Gesellschaft  oder  einer  der  sonst  in der  Einladung  bezeichneten  Stellen  mindest

Hauptversammlung  zugehen.  In  der  Einberufung  kann  eine  kürzere  in Tagen  bemessene

Regelungen  dieses  Absatzes  2 gelten  nur  dann,  wenn  die  Aktien  der  Gesellschaft  girosar

f)  Änderung  von  § 19 der  Satzung  (Vorsitz  in der  Hauptversammlung)

§ 19 Absatz  1 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

,,(1) Die  Leitung  der  Hauptversammlung  obliegt  dem  Vorsitzenden  des  Aufsichtsrats,  im  Falle

wenn  der  Aufsichtsratsvorsitzende  sein  Amt  aus  sonstigen  Gründen  nicht  wahrnimmt,  s«

verhindert  oder  nehmen  das  Amt  aus  sonstigen  Gründen  nicht  wahr,  kann  der  Aufsichts

während  der  Hauptversammlung  gefassten  Beschluss  einen  Versammlungsleiter  bestimi

hiervon  keinen  Gebrauch,  kann  auch  ein einzelnes  Aufsichtsratsmitglied  einen  Versamm

mehrere  Aufsichtsratsmitglieder  hiervon  Gebrauch,  gilt  die Bestimmung  durch  das  an Le

Aufsichtsratsmitglied.  Erfolgt  eine  Bestimmung  auch  nicht  durch  ein einzelnes  Aufsichtst

Versammlungsleiter  aus  der  Mitte  der  Aktionäre  durch  die Hauptversammlung  unter  Leil

der  die  meisten  Stimmen  vertritt,  gewählt."

g)  Änderung  von  § 21 der  Satzung  (Jahresabschluss)

§ 21 der  Satzung  wird  wie  folgt  neu  gefasst:

,,(1) Der  Vorstand  hat  innerhalb  der  gesetzlichen  Frist  den  lahresabschluss  sowie,  wenn  gese

Lagebericht  für  das  vergangene  Geschäftsjahr  aufzustellen  und  dem  Aufsichtsrat  vorzuh

dem  Aufsichtsrat  den  Vorschlag  vorzulegen,  den  er  der  Hauptversammlung  für  die Verw

machen  will.  Soweit  die Gesellschaft  gesetzlich  prüfpflichtig  ist  oder  eine  freiwillige  Prüft

ebenfalls  dem  Abschlussprüfer  unverzüglich  den  lahresabschluss  und,  wenn  gesetzlich  t

vorzulegen.  Der  Aufsichtsrat  hat  den  Jahresabschluss,  gegebenenfalls  den  Lagebericht  (

wurde)  und  den  Vorschlag  für  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  zu prüfen.

(2)  Über  das  Ergebnis  seiner  Prüfung  hat  der  Aufsichtsrat  schriftjich  an die  Hauptversammlt

Bericht  innerhalb  eines  Monats,  nachdem  ihm  die Vorlagen  zugegangen  sind,  dem  Vorst.

Aufsichtsrat  nach  Prüfung  den  lahresabschluss,  so ist  dieser  festgestellt,  sofern  nicht  Vo

beschließen,  die  Feststellung  des  Jahresabschlusses  der  Hauptversammlung  zu überlass.

(3)  nach  Eingang  des  Berichts  des  Aufsichtsrats  über  das  Ergebnis  seiner  Prüfung  hat  der  Vi

ordentliche  Hauptversammlung  einzuberufen.  Sie  beschließt  über  die  Entlastung  des  Vor

sowie  über  die Verwendung  des  Bilanzgewinns  und  wählt  ggfs.  den  Abschlussprüfer."

h) Im Falle  der  Nichtigkeit  von  einzelnen  unter  diesem  Tagesordnungspunkt  [6]  beschlossenen  Sat:

übrigen  unter  diesem  Tagesordnungspunkt  [6]  beschlossenen  Satzungsänderungen  wirksam  ble

im Sinne  des § 139  BGB soll keine  Gesamtnichtigkeit  zur  Folge  haben.

wird  gemäß  § 244  S. 1 AktG  bestätigt.

II.  Weitere  Angaben  und  Hinweise

1.  Voraussetzungen  für  die  Teilnahme  an  der  Hauptversammlung  und  die  Ausübung  des



Zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  und

Vorlage  eines  Nachweises  ihres  Anteilsbesitzes

rechtzeitig  angemeldet  haben.

zur  Ausübung  des  Stimmrechts  sind  nur  diejenigen  Aktiot

bei der  Gesellschaft  in deutscher  oder  englischer  Sprach«

Zum  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  und  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  ist  ein Nachweis  de=

oder  englischer  Sprache  in Textform  (§ 126b  BGB)  durch  den  Letztintermediär  gernäß  § 67c  Abs.  3 AktC

des  Anteilsbesitzes  hat  sich  auF den  Geschäftsschluss  des  22.  Tages  vor  der  Hauptversammlung  zu bezie

Nachweisstichtag),  also  auf  den

4.  September  2025  (24:00  Uhr).

Die  Anmeldung  und  der  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  müssen  der  Gesellschaft  unter  folgender  Adresse

bis  spätestens  am

zugehen.

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  407197S

E-Mail  : hv@bal-ag.de

19.  September  2025  (24:00  Uhr)

Im  Verhältnis  zur  GesellschaFt  gilt  für  die  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  und  die  Ausübung  des  S'

wer  den  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  an der  Hauptversammlung  bzw.  zur  Ausübung  des  S1

Umfang  des  Teilnahme-  und  Stimmrechts  ergibt  sich  dabei  ausschließlich  aus  dem  Anteilsbesitz  zum  Nai

Nachweisstichtag  geht  keine  Sperre  für  die  Veräußerbarkeit  des  Anteilsbesitzes  einher.

2.  Verfahren  für  die  Stimmabgabe  durch  Bevollmächtigte

Die  Aktionäre,  die nicht  an der  Hauptversammlung  teilnehmen,  können  ihr  Stimmrecht  unter  entsprech«

einen  Bevollmächtigten,  auch  durch  z. B. einen  Intermediär,  einen  Stimmrechtsberater  oder  eine  Vereini

lassen.  Auch  in diesem  Fall sind  Anmeldung  und  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  erforderlich.

Vollmachten,  die  nicht  nach  Maßgabe  des  § 135  AktG  an einen  Intermediär,  eine  Aktionärsvereinigung,  «

eine  andere  nach  Maßgabe  des  § 135  Abs.  8 AktG  gleichgestellte  Person  erteilt  werden,  bedürfen  der  Te

Ein Formular  zur  VolImachtserteilung,  welches  verwendet  werden  kann,  aber  nicht  muss,  steht  den  Akti«

Gesellschaft  unter  der  Internetadresse

zum  Download  zur  Verfügung.

https://bal-ag.de/investor-relations-sharehoIders-meeting-de/

Werden  Intermediäre  bzw. diesen gemäß F3 135  Abs.  8 AktG insoweit  gleichgestellte  Personen oder  Vere
Aktionärsvereinigungen  und  Stimmrechtsberater)  bevollmächtigt,  haben  diese  die  Vollmacht  nachprüfba

Satz  2 AktG).  Wir  empfehlen  unseren  Aktionären,  sich  bezüglich  der  Form  der  Vollmachten  mit  den  vorg

Vereinigungen  abzustimmen.

Die  Erteilung  der  Vollmacht  oder  ihr  Widerruf  gegenüber  der  Gesellschaft  und  der  Nachweis  einer  gegen

erteilten  Vollmacht  oder  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  Gesellschaft  bedürfen  der  Textform  (§ 126b  BGE

bis  zum  25.  September  2025,  24:00  Uhr  (Eingang  maßgeblich)  an folgende  Adresse  übermittelt  werc

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail:  hv@bal-ag.de

Am  Tag  der  Hauptversammlung  können  die  Erteilung  der  Vollmacht,  ggf.  ihr  Widerruf  und  der  Nachweis

Bevollmächtigten  erteilten  Vollmacht  oder  ggf.  ihres  WiderruFs  gegenüber  der  Gesellschaft  an der  Ein-  u

Hauptversammlung  erfolgen.

Bevollmächtigt  der  Aktionär  mehr  als  eine  Person,  kann  die  Gesellschaft  gemäß  § 134  Abs.  3 Satz  2 Akt

zurückweisen.



Als  zusätzlichen  Service  bieten  wir  unseren  Aktionären  an,  sich  durch  von  der  Gesellschaft  benannte  we

Stimmrechtsvertreter  in der  Hauptversammlung  vertreten  zu lassen.  Auch  in diesem  Fall sind  Anmeldun

Anteilsbesitzes  erforderlich.

Diese  Stimmrechtsvertreter  üben  das  Stimmrecht  im Fall ihrer  Bevollmächtigung  ausschließlich  weisung

konkrete  Weisung  des  Aktionärs  nicht  zur  Stimmrechtsausübung  befugt.  Ebenso  wenig  nehmen  die  von

Stimmrechtsvertreter  Aufträge  zum  Einlegen  von  Widersprüchen  gegen  HauptversammlungsbeschIüsse

oder  Anträgen  entgegen.

Ein Formular  zur  Vollmachts-  und  Weisungserteilung  an den  Stimmrechtsvertreter  steht  den  Aktionären

Gesellschaft  unter  der  Internetadresse

https  ://bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

zum  Download  zur  Verfügung.

Die  Vollmachten  und  Weisungen  für  die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stimmrechtsvertreter,  die  im Vo

erteilt,  geändert  oder  widerrufen  werden,  sind  aus  organisatorischen  Gründen  spätestens  bis zum  25.  S

(Eingang),  in Textform  (§ 126b  BGB)  an folgende  Adresse  zu übermitteln:

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Am  Tag  der  Hauptversammlung  können  die  Aktionäre  noch  bis  zu dem  Beginn  der  Abstimmung  an der  E

Vollmachten  und  Weisungen  an die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stimmrechtsvertreter  erteilen,  ände

3.  Ergänzungsverlangen  zur  Tagesordnung  nach  § 122  Abs.  2 AktG

Aktionäre,  deren  Anteile  zusammen  den  zwanzigsten  Teil  des  Grundkapitals  oder  den  anteiligen  Betrag  s

können  verlangen,  dass  Gegenstände  auf  die  Tagesordnung  gesetzt  und  bekanntgemacht  werden.  Jeder

Begründung  oder  eine  Beschlussvorlage  beiliegen.

Das  Verlangen  ist  schriftlich  oder  in der  elektronischen  Form  des  § 126a  BGB  (d. h. mit  qualifizierter  ele

Vorstand  der  Gesellschaft  zu richten  und  muss  der  Gesellschaft  bis zum  Ablauf  des  OI.  September  20;

sein.

Bitte  richten  Sie  ein entsprechendes  Verlangen  an die  folgende  Adresse:

B-A-L  Germany  AG

Vorstand

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail  (mit  qualifizierter  elektronischer  Signatur):  hv@bal-ag.de

Die  Antragsteller  haben  nachzuweisen,  dass  sie seit  mindestens  90 Tagen  vor  dem  Tag des  Zugangs  des

sind  und  dass  sie  die  Aktien  bis zur  Entscheidung  des  Vorstands  über  den  Antrag  halten.

4.  Gegenanträge  und  Wahlvorschläge  von  Aktionären

Gegenanträge  im Sinne  des  § 126  AktG  nebst  Begründung  und  Wahlvorschläge  im Sinne  des  § 127  Akt(

Namens  des  Aktionärs  und  einer  etwaigen  Stellungnahme  der  Verwaltung  auF  der  Homepage  der  Gesells

https  : //bal-ag.de/investor-reIations-shareholders-meeting-de/

zugänglich  gemacht,  wenn  sie der  Gesellschaff  bis  zum  Ablauf  des  11.  September  2025,  24.00  Uhr,

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail  : hv@bal-ag.de

zugehen  und  die  übrigen  Voraussetzungen  nach  § 126  bzw.  § 127  AktG  erfüllt  sind.  Eventuelle  Stellungr

ebenfalls  unter  der  genannten  Internetadresse  veröffentlicht.  Anderweitig  adressierte  Gegenanträge  vor

unberücksichtigt.



5. Informationen  zum  Datenschutz

Die  Gesellschaft  verarbeitet  im Rahmen der Durchführung  der Hauptversammlung  folgende  Kategorien  F

Aktionären,  Aktionärsvertretern  und  Gästen:  Kontaktdaten  (z. B. Name  oder  die E-Mail-Adresse),  Inforri

einzelnen  Aktionär  gehaltenen  Aktien  (z. B. Anzahl  der  Aktien)  und  Verwaltungsdaten  (z. B. die Eintritts

Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten  im Rahmen  der  Hauptversammlung  basiert  auf  Art.  6 Abs.

Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO).  Danach  ist  eine  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  rechtü

zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung  erforderlich  ist.  Die Gesellschaft  ist  rechtlich  verpflichtet,  dii

Aktionäre  durchzuführen.  Um dieser  Pflicht  nachzugehen,  ist  die  Verarbeitung  der  oben  genannten  Kate;

Daten  unerlässlich.  Ohne  Angabe  ihrer  personenbezogenen  Daten  können  sich  die  Aktionäre  der  Gesells

Hauptversammlung  anmelden.

Für  die  Datenverarbeitung  ist  die  Gesellschaft  verantwortlich.  Die  Kontaktdaten  des  Verantwortlichen  lar

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail:  hv@bal-ag.de

Personenbezogene  Daten,  die  die  Aktionäre  der  Gesellschaft  betreffen,  werden  grundsätzlich  nicht  an Di

Ausnahmsweise  erhalten  auch  Dritte  Zugang  zu diesen  Daten,  sofern  diese  von  der  Gesellschaft  zur  Erb

im Rahmen  der  Durchführung  der  Hauptversammlung  beaufiragt  wurden.  Hierbei  handelt  es sich  um  ty)

HauptversammIungsdienstIeister,  wie  etwa  HV-Agenturen,  Rechtsanwälte  oder  Wirtschaftsprüfer.  Die Di«

personenbezogene  Daten  nur  in dem  Umfang,  der  für  die  Erbringung  der  Dienstleistung  notwendig  ist.

Im  Rahmen  des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Einsichtsrechts  in das  Teilnehmerverzeichnis  der  Hauptver=

Teilnehmer  und  Aktionäre  Einblick  in die  in dem  TeiInehmerverzeichnis  über  sie  erfassten  Daten  erlangei

bekanntmachungspflichtigen  TagesordnungsergänzungsverIangen,  Gegenanträgen  bzw.  -wahlvorschläge

von  Aktionären  und  Aktionärsvertretern  gestellt  werden,  ihre  personenbezogenen  Daten  veröffentlicht.

Die  oben  genannten  Daten  werden  je  nach  Einzelfall  bis  zu drei  lahre  (aber  nicht  weniger  als  zwei  Jahre

Hauptversammlung  aufbewahrt  und  dann  gelöscht,  es sei denn,  die  weitere  Verarbeitung  der  Daten  ist  i

Bearbeitung  von  Anträgen,  Entscheidungen  oder  rechtlichen  Verfahren  in Bezug  auf  die  Hauptversammli

Für  Aktionäre  und  Aktionärsvertreter  gelten  die  aus  Art.  15-21  DSGVO  aufgeführten  Rechte  (Recht  auf  l

personenbezogenen  Daten  sowie  die  Rechte  auF Berichtigung  oder  Löschung  oder  auf  Einschränkung  dei

Widerspruchsrechts  gegen  die  Verarbeitung  sowie  des  Rechts  auf  Datenübertragbarkeit).  Im  Zusammen

personenbezogenen  Daten  verweisen  wir  auf  die  gesetzlichen  Aufbewahrungsfristen  und  den  Art.  17  Abi

Zur  Ausübung  der  Rechte  genügt  eine  entsprechende  E-Mail  an

hv@bal-ag.de

Darüber  hinaus  haben  die  Aktionäre  und  Aktionärsvertreter  auch  das  Recht  zur  Beschwerde  bei einer  D=

Meißen,  im  August  2025

B-A-L  Germany  AG

Der  Vorstand

BAL
B-A-L  Germany  AG

Meißen

ISIN DE000A2NBN9C)  / WKN A2NBN9



Hiermit  laden  wir  unsere  Vorzugsaktionärinnen  und  Vorzugsaktionäre  am 26. September  2025  zu der  ir
Tag stattfindende  außerordentliche  Hauptversammlung  der

B-A-L  Germany  AG (,,Gesellschaft"),

frühestens  jedoch  um

14.00  Uhr

in den  Räumlichkeiten  am  Sitz  der  Gesellschaft
Poststraße  5

01662  Meißen

stattfindenden

gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre

ei n.

I.  Tagesordnung

1.  Beschlussfassung  über  die  Bestätigung  des  in der  gesonderten  Versammlung  der  Vorz

2025  unter  Tagesordnungspunkt  I gefassten  Beschlusses  über  die  Umwandlung  der  V

Aufhebung  des  Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und  entsprechende  Änderungen  der  Si

Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22  - Verwendung  des  Bilanzgewinr

Die gesonderte  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  hat  am 21. Mai 2025  unter  Tagesordnungspunkt  1 b

zu dem  unter  Tagesordnungspunkt  5 der  ordentlichen  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  am 21. Mai 2

die Umwandlung  der  Vorzugsaktien  unter  Aufhebung  des Gewinnvorzugs  in Stammaktien  und  entsprech

(§ 4 - Höhe  und Einteilung  des  Grundkapitals,  § 18  - Stimmrecht,  § 22 - Verwendung  des Bilanzgewinns

Beschluss  haben  zwei  Aktionäre  Anfechtungsklage  erhoben.  Vorstand  und Aufsichtsrat  sind  der  Auffassu

eingetretene  Rechtsunsicherheit  durch  einen  bestätigenden  Beschluss  beseitigt  werden  sollte.

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  folgenden  Beschluss  zu fassen.

Der  Beschluss  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  unter  Tagesordnungspunkt  1 mit  fol;

,,Die  Vorzugsaktionäre  erteilen  in gesonderter  Versammlung  durch  Sonderbeschluss  ihre  Zustimmung  ZL

Tagesordnungspunkt  5 gefassten  Beschluss  der  ordentlichen  Hauptversammlung  der  Gesellschaft  vom  2

a)  Sämtliche  Vorzugsaktien  ohne  Stimmrecht  werden  unter  Aufhebung  des Gewinnvorzugs  einschli

NachzahIungsansprüche  gemäß  § 22 Abs.  1 der  Satzung  in auf  den  Inhaber  lautende  Stammakt
umgewandelt.

b)  § 4 Abs. 1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  EUR 2.000.00ü,00.  Es ist  eingeteilt  in 2.000.000  ner,

(Stammaktien)  mit  einem  anteiligen  Betrag  am Grundkapital  von  jeweils  EUR I,OO."

c) § 4 Abs. 2 der  Satzung  wird  mit  Rücksicht  auf  die Umwandlung  der  Vorzugsaktien  in Stammakti

Anpassung  der  Nummerierung  der  übrigen  Absätze  von  § 4 der  Satzung  gestrichen.  Der  bisheri;

Grundkapitals  durch  Formwechsel)  wird  zu Absatz  2.

d)  § 18  Abs. 1 der  Satzung  wird  entsprechend  wie  folgt  neu  gefasst:

,,lede  Aktie  gewährt  in der  Hauptversammlung  eine  Stimme.

e)  § 22 der  Satzung  wird  insgesamt  wie  folgt  neu gefasst:

,,§ 22  Verwendung  des  Bilanzgewinns

(1)  Die  Hauptversammlung  beschließt  über  die Verwendung  des  sich  aus  dem  festgestellten  -
Bilanzgewinns.

(2)  Stellen  Vorstand  und  Aufsichtsrat  den  ]ahresabschluss  fest,  so können  sie Beträge  bis  zui



lahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einstellen.  Sie  sind  darüber  hinaus  bereci

einem  weiteren  Viertel  des  lahresüberschusses  in andere  Gewinnrücklagen  einzuste1len,  i

die  Hälfte  des  Grundkapitals  nicht  übersteigen  oder  soweit  sie  nach  Einstellung  die  Hälfte

übersteigen  würden.

(3)  Die  Hauptversammlung  kann  in dem  Beschluss  über  die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  v

Gewinnrücklagen  einstellen  oder  als  Gewinn  vortragen.

(4)  Nach  Ablauf  des  Geschärtsjahres  kann  der  Vorstand  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  in

Abschlag  auf  den  voraussichtlichen  Bilanzgewinn  an die  Aktionäre  zahlen.

(5)  Bei  Ausgabe  neuer  Aktien  kann  der  Beginn  der  Gewinnbeteiligung  abweichend  von  § 601

Dies  gilt  auch  bei  der  Ausgabe  neuer  Aktien  im Wege  der  Ausnutzung  eines  genehmigten

(6)  Die  Hauptversammlung  kann  neben  oder  anstelle  einer  Barausschüttung  auch  eine  Sacha

wird  gernäß E1244  S. 1 AktG bestätigt.

II.  Weitere  Angaben  und  Hinweise

1. Voraussetzungen  für  die  Teilnahme  an  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsakti

des  Stimmrechts

Zur  Teilnahme  an der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  und  zur  Ausübung  des  Stimmrec

Vorzugsaktionäre  berechtigt,  die  sich  unter  Vorlage  eines  Nachweises  ihres  Anteilsbesitzes  bei der  Gesel

englischer  Sprache  in Textform  (§ 126b  BGB)  rechtzeitig  angemeldet  haben.

Zum  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  und  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  ist  ein  Nachweis  des

oder  englischer  Sprache  in Textform  (§ 126b  BGB)  durch  den  Letztintermediär  gemäß  § 67c  Abs.  3 Akt(

des  Anteilsbesitzes  hat  sich  auf  den  Geschäftsschluss  des  22.  Tages  vor  der  Hauptversammlung  zu bezie

Nachweisstichtag),  also  auf  den

4. September  2025  (24:00  Uhr).

Die  Anmeldung  und  der  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  müssen  der  Gesellschaft  unter  folgender  Adresse:

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail:  hv@bal-ag.de

bis  spätestens  am

19.  September  2025  (24:00  Uhr)

zugehen,

Im  Verhältnis  zur  Gesellschaft  gilt  für  die  Teilnahme  an der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktioi

Stimmrechts  als Vorzugsaktionär  nur,  wer  den  Nachweis  der  Berechtigung  zur  Teilnahme  an der  gesondt

Vorzugsaktionäre  bzw.  zur  Ausübung  des  Stimmrechts  erbracht  hat.  Der  Umt'ang  des  Teilnahme-  und  St

ausschließlich  aus  dem  Anteilsbesitz  zum  Nachweisstichtag.  Mit  dem  Nachweisstichtag  geht  keine  Spem

Anteilsbesitzes  einher.

2.  Verfahren  für  die  Stimmabgabe  durch  Bevollmächtigte

Die  Vorzugsaktionäre,  die  nicht  an der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  teilnehmen,  kör

entsprechender  Vollmachtserteilung  durch  einen  Bevollrnächtigten,  auch  durch  z. B. einen  Intermediär,  «

eine  Vereinigung  von  Aktionären,  ausüben  lassen.  Auch  in diesem  Fall sind  Anmeldung  und  Nachweis  de

Vollmachten,  die  nicht  nach  Maßgabe  des  § 135  AktG  an einen  Intermediär,  eine  Aktionärsvereinigung,  i

eine  andere  nach  Maßgabe  des  § 135  Abs.  8 AktG  gleichgestellte  Person  erteilt  werden,  bedürfen  der  Te

Ein Formular  zur  VoIImachtserteiIung,  welches  verwendet  werden  kann,  aber  nicht  muss,  steht  den  Vorz

Homepage  der  Gesellschaft  unter  der  Internetadresse



https  : //bal-ag.de/i  nvestor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

zum  Download  zur  Verfügung.

Werden  Intermediäre  bzw.  diesen  gemäß  § 135  Abs.  8 AktG  insoweit  gleichgestellte  Personen  oder  Vere

Aktionärsvereinigungen  und  Stimmrechtsberater)  bevollmächtigt,  haben  diese  die  Vollmacht  nachprüfba

Satz  2 AktG).  Wir  empfehlen  unseren  Vorzugsaktionären,  sich  bezüglich  der  Form  der  Vollmachten  mit  c

oder  Vereinigungen  abzustimmen.

Die Erteilung  der  Vollmacht  oder  ihr  Widerruf  gegenüber  der  Gesellschaft  und  der  Nachweis  einer  gegen

erteilten  Vollmacht  oder  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  Gesellschaft  bedürfen  der  Textform  (§ 126b  BGE

bis  zum  25.  September  2025,  24:00  Uhr  (Eingang  maßgeblich)  an folgende  Adresse  übermittelt  werc

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Am  Tag der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  können  die  Erteilung  der  Vollmacht,  ggf.  ih

einer  gegenüber  einem  Bevollmächtigten  erteilten  Vollmacht  oder  ggf.  ihres  Widerrufs  gegenüber  der  Ge

Ausgangskontrolle  zur  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  erfolgen.

Bevollmächtigt  der  Vorzugsaktionär  mehr  als  eine  Person,  kann  die  Gesellschaft  gemäß  § 134  Abs.  3 Sa

von  diesen  zurückweisen.

Als  zusätzlichen  Service  bieten  wir  unseren  Vorzugsaktionären  an,  sich  durch  von  der  Gesellschaft  benai

Stimmrechtsvertreter  in der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  vertreten  zu lassen.  Auch

und  Nachweis  des  Anteilsbesitzes  erforderlich.

Diese  Stimmrechtsvertreter  üben  das  Stimmrecht  im Fall ihrer  Bevollmächtigung  ausschließlich  weisung

konkrete  Weisung  des  Vorzugsaktionärs  nicht  zur  Stimmrechtsausübung  befugt.  Ebenso  wenig  nehmen

benannten  Stimmrechtsvertreter  Aufträge  zum  Einlegen  von  Widersprüchen  gegen  Beschlüsse  der  gesoi

Vorzugsaktionäre  oder  zum  Stellen  von  Fragen  oder  Anträgen  entgegen.

Ein Formular  zur  Vollmachts-  und  Weisungsertei!ung  an den  Stimmrechtsvertreter  steht  den  Vorzugsakti

Gesellschaft  unter  der  Internetadresse

https  ://bal-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

zum  Download  zur  Verfügung.

Die  Vollmachten  und  Weisungen  für  die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stimmrechtsvertreter,  die  im Vo

Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  erteilt,  geändert  oder  widerrufen  werden,  sind  aus  organisatorischei

25.  September  2025,  24:00  Uhr  (Eingang),  in Textform  (§ 126b  BGB)  an folgende  Adresse  zu überm

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

Fax:  +49  3521  4071975

E-Mail  : hv@bal-ag.de

Am  Tag der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  können  die  Vorzugsaktionäre  noch  bis  zu d

der  Ein-  und  Ausgangskontrolle  Vollmachten  und  Weisungen  an die  von  der  Gesellschaft  benannten  Stin

ändern  oder  widerrufen.

3.  Ergänzungsverlangen  zur  Tagesordnung  nach  § 122  Abs.  2 AktG

Aktionäre,  deren  Anteile  zusammen  den  zwanzigsten  Teil  des  Grundkapitals  oder  den  anteiligen  Betrag  s

können  verlangen,  dass  Gegenstände  auf  die  Tagesordnung  gesetzt  und  bekanntgemacht  werden.  Jeder

Begründung  oder  eine  Beschlussvorlage  beiliegen.

Das  Verlangen  ist  schriftlich  oder  in der  elektronischen  Form  des  § 126a  BGB (d.  h. mit  qualifizierter  ele

Vorstand  der  Gesellschaft  zu richten  und  muss  der  Gesellschat't  bis zum  Ablauf  des  O1.  September  20;

sein.

Bitte  richten  Sie  ein entsprechendes  Verlangen  an die  folgende  Adresse:



B-A-L  Germany  AG

Vorstand

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail  (mit  qualifizierter  elektronischer  Signatur):  hv@bal-ag.de

Die  Antragsteller  haben  nachzuweisen,  dass  sie  seit  mindestens  90  Tagen  vor  dem  Tag des  Zugangs  des

sind  und  dass  sie die  Aktien  bis  zur  Entscheidung  des  Vorstands  über  den  Antrag  halten.

4.  Gegenanträge  und  Wahlvorschläge  von  Vorzugsaktionären

Gegenanträge  im Sinne  des  § 126  AktG  nebst  Begründung  und  Wahlvorschläge  im Sinne  des  § 127  Akt(

Namens  des  Vorzugsaktionärs  und  einer  etwaigen  Stellungnahme  der  Verwaltung  auf  der  Homepage  dei

Internetadresse

https  ://baJ-ag.de/investor-reIations-sharehoIders-meeting-de/

zugänglich  gemacht,  wenn  sie  der  Gesellschaft  bis zum  Ablauf  des  11.  September  2025,  24.00  Uhr,

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

01662  Meißen

E-Mail:  hv@bal-ag.de

zugehen  und  die  übrigen  Voraussetzungen  nach  § 126  bzw.  § 127  AktG  erfüllt  sind.  Eventuelle  Stellungr

ebenfalls  unter  der  genannten  Internetadresse  veröffentlicht.  Anderweitig  adressierte  Gegenanträge  vor

unberücksichtigt.

5. Informationen  zum  Datenschutz

Die  Gesellschaft  verarbeitet  im Rahmen  der  Durchführung  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsak

personenbezogener  Daten  von  Vorzugsaktionäre,  Vorzugsaktionärsvertretern  und  Gästen:  Kontaktdaten

Adresse),  Informationen  über  die  von  jedem  einzelnen  Aktionär  gehaltenen  Aktien  (z. B. Anzahl  der  Akt

B. die  Eintrittskartennummer).  Die  Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten  im Rahmen  der  gesond«

Vorzugsaktionäre  basiert  auf  Art.  6 Abs.  1 lit.  c Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO).  Danach  ist  eine

personenbezogener  Daten  rechtmäßig,  wenn  die  Verarbeitung  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtu

Gesellschaft  ist  rechtlich  verpflichtet,  die  gesonderte  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  durchzuführen

nachzugehen,  ist  die  Verarbeitung  der  oben  genannten  Kategorien  personenbezogener  Daten  unerlässlR

personenbezogenen  Daten  können  sich  die  Vorzugsaktionäre  der  Gesellschaft  nicht  zur  gesonderten  Ver

Vorzuqsakt'ionäre  anmelden.

Für  die  Datenverarbeitung  ist  die  Gesellschaft  verantwortlich.  Die  Kontaktdaten  des  Verantwortlichen  lar

B-A-L  Germany  AG

Poststraße  5

ü1662  Meißen

E-Mail:  hv@bal-ag.de

Personenbezogene  Daten,  die  die  Vorzugsaktionäre  der  Gesellschaft  betreffen,  werden  grundsätzlich  nic

Ausnahmsweise  erhalten  auch  Dritte  Zugang  zu diesen  Daten,  sofern  diese  von  der  Gesellschaft  zur  Erb

im Rahmen  der  Durchführung  der  gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  beauftragt  wurden.  I

typische  VersammlungsdienstIeister,  wie  etwa  HV-Agenturen,  Rechtsanwälte  oder  Wirtschaftsprüfer.  Die

personenbezogene  Daten  nur  in dem  Umfang,  der  für  die  Erbringung  der  Dienstleistung  notwendig  ist.

Im  Rahmen  des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Einsichtsrechts  in das  TeiInehmerverzeichnis  der  gesondert

Vorzugsaktionäre  können  andere  Teilnehmer  und  Vorzugsaktionäre  Einblick  in die  in dem  Teilnehmerver;

Daten  erlangen.  Auch  im Rahmen  von  bekanntmachungspfIichtigen  TagesordnungsergänzungsverIangen

wahlvorschlägen  werden,  wenn  diese  Anträge  von  Vorzugsaktionären  und  Vorzugsaktionärsvertretern  g«

personenbezogenen  Daten  veröffentlicht.

Die  oben  genannten  Daten  werden  je  nach  Einzelfall  bis zu drei  Jahre  (aber  nicht  weniger  als  zwei  Jahre

gesonderten  Versammlung  der  Vorzugsaktionäre  aufbewahrt  und  dann  gelöscht,  es sei denn,  die  weiteri

Einzelfall  noch  zur  Bearbeitung  von  Anträgen,  Entscheidungen  oder  rechtlichen  Verfahren  in Bezug  auf  c

der  Vorzugsaktionäre  erforderlich.



Für  Vorzugsaktionäre  und  Vorzugsaktionärsvertreter  gelten  die  aus  Art.  15-21  DSGVO  aufgeführten  Rec

die  betreffenden  personenbezogenen  Daten  sowie  die  Rechte  auf  Berichtigung  oder  Löschung  oder  auf  E

oder  eines  Widerspruchsrechts  gegen  die  Verarbeitung  sowie  des  Rechts  auf  Datenübertragbarkeit).  Im

Löschung  von  personenbezogenen  Daten  verweisen  wir  auf  die  gesetzlichen  Aufbewahrungsfristen  und  (

Zur  Ausübung  der  Rechte  genügt  eine  entsprechende  E-Mail  an

hv@bal-ag.de

Darüber  hinaus  haben  die  Vorzugsaktionäre  und  Vorzugsaktionärsvertreter  auch  das  Recht  zur  Beschwe

Datenschutzaufsichtsbehörde.

Meißen,  im  August  2025

B-A-L  Germany  AG

Der  Vorstand
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Rechnungsnummer  Kundennummer  Rechnungsdatum

96960503  101073635  20.08.2025

Auftrags-

nummer

Bestellzeichen  Anzahl  Preis
Offenlegung  €

MwSt
Schl.

Rechnungs-
befrag  €

26686845

26686845

Offenlegungsnummer  250812008580  Leistungszeitpunkt  19.08.2025

Auftrag  vom  :15.08.2025

.Aktie_nge_se_l0gch_qf;gn_,_ Q5iHp_tye_;sa_m@lupg_________________________________________________________________

Offenlegungsentgelt  Bundesanzeiger  39.171  sichtbare  Zeichen/  100  zu

WordDokument  1,65 €

Offenlegungsentgelt  Bundesanzeiger  2 stck.  zu 20,00  €

Grafikpauschale

Informationen  zur  Preisstellung  finden  Sie  in den  AGB  unter

www.bundesanzeiger.de

3

3

646,32

40,00

Nettü-Rechnungsbetrag

MwSt-Schlüssel  : 3  1 9,C)0 %

686,32

130,40

Brutto-Rechnungsbetrag 816,72

Zahlbar  ohne  Abzüge  innerhalb  von  14  Tagen 816,72

Vorsitzende  des Aufsichtsrates:  Ruth  Schröder  - Geschäffsführung:  Dr. Matthias  Schulenberg

Die Gesellschaft  hat ihren  Sitz in Köln und ist eingetragen  beim  Amösgericht  Köln  unter  HRB  31248


